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I. Römisches und gemeines Recht.
[]. Die übrigen Rechte

a) das Preußiche Landrecht,
b) der code civil,

c) das öterreichiche bürgerliche Gesetzbuch,
d) das sächsische bürgerliche Gesetzbuch.

III. Das bürgerliche Gesetzbuch für das Deutsche Reich.



Die Haftung des Erben.

Zu den chwierigsten geetzgeberichen Problemen des Erb-
rechts gehört eine befriedigende Löung der Frage, wie der
Erbe für die Erbchaftschulden haften soll. Die Schwierig-
keit liegt vor allem darin, den sich entgegenstehenden Inter-
een der Beteiligten, des Erben und der Erbchaftsgläubiger,
welche sich nur chwer miteinander vereinigen laen, in einer
beide Teile befriedigenden Weise gerecht zu werden. Den
Wünchen des Ersteren stehen die Intereen der Letzteren direkt
entgegen. Während nämlich der Erbe Schutz gegen Ueber-
chuldung des Nachlases ucht, werden die Nachlaßgläubiger
auf der anderen Seite natürlich ihre volle und möglichst un-
eingechränkte Befriedigung erslreben. Mit besonderer Vor-
sicht gerade in dieser Frage vorzugehen, ist Pflicht der Gesetz-
gebung, da kein anderer Teil des Erbrechts so ticf in das
wirtschaftliche Leben und namentlich in das Getriebe des
Verkehrs eingreift als gerade die Frage der Haftung des
Erben für die Nachlaßverbindlichkeiten. Ist doch eine be-
friedigende Regelung dieer Frage die Grundbedingung für
die Entwickelung eines geunden Peronalkredites.

Aeußerst verchiedenartig sind die Löungen, welche die
einzelnen Gesetzgebungen in dieer Frage bieten, indem die-
elben bald das Interesse der Gläubiger, bald das des Erben
in den Vordergrund stellen. Den größten Gegensatz bietet in
dieser Beziehung wohl das ursprüngliche römiche und das
Jutinianeiche Recht. Während das erstere in der chlechthin
unbeschränkten Haftung des Erben in Verbindung mit dem
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allenfalls nuch eintretenden beneflcium separationis den
Gläubigern alle nur erdenklichen Garantien für die Be-
zahlung ihrer Forderungen bot, stellte Justinian bei der Ein-
führung des sogenannten benetkicium inventarii ich in
eineitigter Weie auf die Seite des Erben, dem er die ex-
orbitanteten Begünstigungen bei der Regulierung der Erb-
chaft zu Teil werden ließ, auf Kosten natürlich der be-
rechtigten Intereen der Gläubiger. ')

Trotz der abfälligen Beurtheilung, welche diee Jutinia-
neiche Neuerung bei den neueren Juriten gefunden hat,?)
finden wir fast in ämtlichen modernen Gessetzgebungen ein
ogenanntes Inventarrecht, freilich mit ganz erheblichen Modi-
fikationen nicht nur. der Form, sondern im Wesentlichen auch dem
Inhalt nach, gegenüber dem römichen benekicium inventarii.
Während nämlich, wie bemerkt, das letztere wesentlich nur
das Interee des Erben im Auge hatte, haben die modernen
Rechte die Tendenz, dies Institut zugleich auch zu einem
Schutzmittel für die Nachlaßgläubiger auszubilden, welches
daher bis zu einem gewien Grade das benelicium sepa-
rationis entbehrlich macht. s)

Indem das moderne Rechtsbewußtein auf dem Stand-
punkt steht, daß an ich die Erbchaftsgläubiger kein Recht
darauf haben, aus dem Tode ihres Schuldners einen Gewinn
zu ziehen; !) verlangt es zugleich, daß ihnen nunmehr auch
eine genügende Bürgschaft dafür gegeben wird, daß auch der
ganze Nachlaß, soweit erforderlich, zu ihrer Befriedigung ver-

1) Bergl. hierzu die Ausführungen von Hofmann in Grünhuts
Zeitschrift Bd. VUI. S. 579 ff.

?) Vergl. Jhering, Abhandlungen aus dem römischen Recht,
S. 153, Note 1; ferner Hofmann a. a. O. S. 55b ff.

z) Hofmann S. 585 ff., wo er die innere Verwandtchaft des
beneficium separationis und benefticium inventarii entwickelt und
de lege ferenda verlangt, daß die eine dieser Rechtswohlthaten stets
die andere mit sich führen soll. Baron, im Archiv für civilistiche
Praxis, S. 279.

1) Baron a. a. O. S. 271.
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wandt werde, und nicht nur das, ondern auch, daß dies
durch ein ihrer aller Intereen gleichmäßig wahrendes Ver-
fahren geschieht.!)

Zur Erreichung dieer Zwecke chlägt das geltende Recht
verchiedene Wege ein. Teils ucht es die Gläubiger zu
sichern, indem cs eine gerichtliche Nachlaßregulierung eintreten
läßt; teils werden dem Erben als Nachlaßliquidator genan
normierte Verwalterpflichten auferlegt, deren Verletzung ihn
den Gläubigern haftbar macht; nuch andere Rechte uchen
vielleicht durch eine dingliche Gebundenheit des Erben, nament-
lich in Bezug auf gewise wertvolle Vermögensobjekte, das
Interee der Nachlaßgläubiger zu wahren.

Auch das nene bürgerliche Geetbbuch, zu deen mit am
am meisten umstrittenen Punkten die Frage der Erbenhaftung
gehörte, steht auf dem Standpunkt, daß der Erbe gegen die
Gefahr mit seinem eigenen Vermögen zu haften, thunlichst
geschützt werden muß, ?) ucht aber zugleich durch geeignete
Bestimmungen auch die Intereen der Nachlaßgläubiger zu
wahren.

Bevor wir auf die Beslimmungen des bürgerlichcn
Gesetzbuches näher eingehen, it es vielleicht nicht unan-
gebracht, zunächt einen kurzen Ueberblick über den bisherigen
Rechtszuland zu geben.

Indem gemäß dem Prinzip der Universaluccesion mit
dem Erwerbe der Erbschaft die lettere mit dem Vermögen
des Erben juristich zu einer Einheit verchmolz und beide
Vermögensmassen demzufolge ununtercheidbbar in einander
aufgingen,s) bildete die ganze Schuldenmase des Erblassers

') Baron a. a. O. Bernhöft, zur Reform des Erbrechts, S. 98.
Vergl. auch die Ausführungen von Mommsen in seinen Motiven zum
Entwurf eines deutchen Reichsgeseßes über das Erbrecht, S. 303.

?) Denkchritt zum Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches,
S. 263.

:) Köppen, Lehrbuch des heutigen römischen Erbrechts, S. 206, 207
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und des Erben fortan nur noch eine einzige Schuldenmasse
des Erben. Während gegen die Nadchteile, welche dies
Zuammenfließen der beiden Vermögensmassen für die Nach-
laßgläubiger herbeiführen konnte, denselben chon früh vom
Prätor in dem benelicium separationis 1) ein Schutzmittel
gewährt wurde, war auf der anderen Seite dem Erben gegen
die Gefahr, bei unzureichendem Nachlaß mit einem eigenen
Vermögen für die Schulden seines Erblaers haften zu
müssen, kein ausreichender Schutz gewährt. ?) Wollte der Erbe
sich vor Schaden hüten, o mochte er vor der Antretung in
eine genaue Prüfung der Erbschaft eintreten. Trat derselbe,
ohne sich eine Deliberationsfrit zu erbitten, bezw. ohne sich
während derelben gehörig zu informieren, die Erbchaft an,
so hatte er ja den hieraus eventuell entstehenden Schaden
ich elbt zuzuchreiben. Aber auch die orgfältigste Prüfung
konnte schließlich keine unfehlbare Sicherheit gewähren. Irr-
tümer nnd Verehen waren eben nie ausgechloen.

Hier war ert Kaier Justinian berufen, Wandel zu
chaffen, indem er in der bekannten Konstitution vom Jahre
531 (I. 22 cod. de jure deliberandi 6, 30) das Jogen.
benelicium inventarii einführte, wodurch er bekanntlich

1) Es ist bekanntlich bestritten, ob im beneficium separationis
nicht eventuell zugleich ein ubsidiärer Schutz für den Erben liegt, indem
ich nämlich die Gläubiger, welche die Separation beantragt haben,
falls sie nicht ihre volle Befriedigung erlangen, hinterher nicht mehr an
das Vermögen halten können, da sich im Corpus juris zwei ich
widerprechende Stellen in dieer Frage finden (nämlich 1. 3 § 2 D.
de separationibus 42, 6 u. I. 5 D. cod.). Vergl. hierüber Ortmann
in Grünhuts Zeitschrift Bd. XVII S. 316, ferner Hofmann a. a. O.
S. 547 f. und Windcheid Bd. III § 607, Anm. 10.

®\ Der Erbe konnte ich eventuell im einzelnen Fall helfen, indem
er mit den Gläubigern einen Vertrag chloß, ut minus solvatur,
wodurch er sich für den Ausfall, den die Gläubiger eventuell erlitten,
im voraus Indemnität geben ließ (1. 7 § 17 D. de pact. 2, 14).
Oder aber der Erbe ließ sich ein Mandat geben, ut adiret heredi-
tatem, in welchem Fall cr durch die actio mandati contraria die
Bechränkung seiner Haftung zur Geltung bringen konnte.
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dem Erben, welcher frit: und formgerecht ein Inventar er-
richtete und o die Gläubiger gegen Unterchlagungen sicher
telle, die Vergünstigung gewährte, nicht über den Betand
des Nachlaes hinaus haften zu müsen. Freilich war die
Gestaltung, die hier ein an sich berechtigter und geunder
Rechtsgedanke erfuhr, die denkbar unglücklichste.!)

Mit Recht wird von den Neneren vielfach darauf hin-
gewiesen, daß jede Bechränkung der Schuldcnhaftung, und zwar
je erheblicher ie ist, um o mehr, im Interese der Gläubiger
ein Gegengewicht fordert.?) ?) Dem Justinianichen Rechte da-
gegen ist dieser Gedanke vollkommen îremd. Weit entsernt
davon dem Erben, welcher von der Rechtswohlthat des In
ventars Gebrauch macht, irgend welche Pflichten aufzuerlegen,
gewährt es demelben vielmehr noch weitgehende Erleich-
terungen.)) So gestattet das Geeß dem Erben bei der Be-
sriedigung der Gläubiger folgendes die Regulierung der Erb-
chaft erheblich erleichterndes und für ihn elbt äußerst
bequemes für die Gläubiger dagegen von den größten Nach-
teilen begleitetes Verfahren; er darf die Gläubiger befriedigen,
o wie sie ich melden (qui primi veniant)’); zu einer
Prüfung, ob dem sich meldenden Gläubiger nicht vielleicht ein
anderer beer berechtigter vorgehe, ist er nicht verbunden. Er
dars sogar Legatare, elbt im Falle der Inolvenz, vor den
eigentlichen Gläubigern bezahlen, entgegen dem alten Grund-

1) Mit Recht bemerkt Hofmann (a. a, O. S. 579), daß hier ein an
ich gesunder Gedanke bis zur Karrikatur entstellt sei.

2) Eck, die Stellung des Erben (Berlin 1890) S. 11.
"* „Bechränkte Haftung des Erben und Verfangenein des Nach-

laes sind Correlate" Hofmann S. 586.
“ Auf dcr anderen Seite treffen den Erben, der nicht vom

beneticuum inventarii Gebrauch macht, die scharfen Nachteile, und
zwar gewissermaßen als eine Strafe, weil er die kaiserliche Guade ver-
chmäht. Nach der Nov. 1 (cap. 2, § 1) darf er nicht nur die Quart
abziehen, ondern muß sogar die ihm auferlegten Vermächtnisse über den
Bestand des Nachlaes hinausbezahlen. Vgl. Homann S. 577 ff.

s) 1. 22 g 4 cod. de jure deliberandi 6. 30.
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atze, daß Legate eigentlich ungültig sind, soweit sie das reine
Vermögen übersteigen. Selbst Pfandachen durfte der Erbe
pfandfrei veräußern und aus dem Erlöse beliebige Gläubiger
befriedigen. !) 2)

Im übrigen überließ es das Gesetz den Beteiligten elbst,
ihre Ansprüche unter einander auszugleichen. Daß dies ein
vollkommen ungenügender Answeg war, liegt auf der Hand,
zumal auch dies Recht nur in einem beschränkten Umfange
gegeben wurde. Zwar kann jeder zurückgeeßte Gläubiger
einem zuvor befriedigten Vermächtnisnehmer das Empfangene
durch eine condictio er lege wieder entreißen;s) sonst aber
giebt das Gesetz nur unbefriedigten Pfandgläubigern ausdrück-
lich die Befugnis gegen diejenigen, welche aus dem Erlöe
ihrer Pfandachen befriedigt sind, mit der activ hypothecaria
vorzugehen und sich o Erat zu chaffen.)1) Zum Teil waren
allerdings diee nach heutigen Begriffen jeder Billigkeit Hohn
prechenden Vorchriten,") welche es dem Erben ermöglichten,
den einen Gläubiger beliebig vor den anderen zu begünstigen,
dagegen ihm aber eigentlich nicht die Möglichkeit gewährten,
elbt dann nicht, wenn dies in einer Absicht lag, eine ordnungs-
mäßige Beriedigung, d. h. eine gleichmäßige Verteilung eines

h! 8§  5, K.; 1- cit.
*) Unrichtig it es offenbar, wenn Koppen (Lehrbuch S. 212) zu

der oben erwähnten Art der Befriedigung der Gläubiger nur o lange
berechtigt ei, als er mit Grund die Erbchat für folvent hält. Andern
falls oll nach dieser Ansicht der Erbe offenbar Konkurs beantragen
müen. Hierfür bietet aber das Gesety auch nicht den geringten Au-
haltspunkt; eine solche Verwaltungspflicht, wie sie nach obiger Ansicht
dem Erben obliegen würde, widerpricht durchaus der Tendenz des
Julinianichen Gesetzes.

s) § 5. "1,9 Eeit:
1) I. § 5 I. cit. Diee Bestimmung, wie Windcheid (Bd. NI.

S. 238. Anm. 11) thut, auch auf nicht beriedigte privilegitte Gläubiger
auszudehnen, lediglich, weil dies dem Sinne Jutinians eutprochen
habe, ist wohl nicht zu rechtfertigen. Vgl. Dernburg Pend. III. S. 84%,
Anm. 15 und Brinz III, S. 112, Anm. 16.

) Hofmann S. 582.
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inolventen Nachlaes herbeizuführen, 1) in den damaligen
römischen Verhältnissen, nämlich in dem Mangel eines Auf-
gebotverfahrens und in der Unsicherheit der römichen Hypotheken-
verhältnie begründet.?) Hätte man bei der Nachlaßregulierung
auf die zahlreichen geetzlichen Spezial- und Generalpfand-
rechte, welche das damalige römiche Recht kannte, Rücksicht
nehmen wollen, o wäre eine Liquidation der Erbchaft, wenn
auch vielleicht nicht unmöglich, o doch nur unter großen
Schwierigkeiten durchzuführen gewesen, und griff daher das
Gesetz zu dem verzweifelten Mittel, die Pfandrechte einfach nicht
zu berücksichtigen.

Auch sonst stellt ich das Gesetz durchweg auf die Seite
des Erben. Derselbe ist in seinen Dispositionen über den
Nachlaß in keiner Weie bechränkt; demgemäß sind auch
seine perönlichen Gläubiger in keiner Weise gehindert, zum
Zwecke ihrer Befriedigung Nachlaßobjekte in Anspruch zu
nehmen. Es ist daher offenbar unrichtig, wenn zuweilen die
Behauptung aufgestellt it, die Jnanpruchnahme des bene-
licium inventarii habe zugleich im Interee der Nachlaß-
gläubiger das benekicium separationis zur Folge.?) Freilich
eine Trennung hat auch nach Jutinianichem Recht das bene-
ticium inventarii zur Folge!) Eine wichtige Frage ist
aber, wie weit diese Trennung Platz greift. Hat dieelbe nur
die Bedeutung, um zu ermitteln, wie hoch sich der Wert des

1) Bestritten it, ob nach Jutinianichen Recht der Erbe elbt
stäudi1 einen Konkurs über die insolvente Erbchaft herbeiführen kann.
Brinz \ . 211 Anm. 15) giebt, falls der Nachlaß insolvent ist, dem
Erben die Befugnis, von sich aus eine Seperation desselben und dem
gemäß Konkurs herbeizuführen. Jedoch vermögen die von ihm hierfür
angesührten Stellen, (I. 1, $88 6 u. 18. D. de separationis 42. 6),
welche lediglich für ganz besondere Ausnahmefälle bestimmt sind, eine
Ansicht nicht zu bekräftigen.

?) Bernhöft a. a. O. S. 95.

») Vergl. über diee Frage Fritz im Archiv f. civilitiche Praxis
S. 240, 241 und Ortmann a. a. O. S. 277 sf.

) Köppen, Lehrbuch S. 212, 213.
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Nachlaes beläuft und wie weit demgemäß Vermächtnisse und
Schulden aus demselben zu entrichten ind ? Oder stellt ich
nicht vielmehr diee Sonderung als eine gegenständliche dar,
infolge deren die Nachlaßgläubiger lediglich an den Nachlaß
als die ihnen allein haftende Vermögensmasse gebunden sind.
Es ist dies die bekannte Streitfrage, ob der Erbe pro viribus
oder cum viribus hereditatis haften oll. Da die Ent-
cheidung dieser Frage in dem einen oder anderen Sinne von
großer Bedeutung für jedes Recht mit bechränkter Erben-
haftung ist, mag hier chon etwas spezieller auf diesen Punkt
eingegangen werden.

Offenbar am günstigsten für die Gläubiger wenigstens
nach Justinianichen Recht würde die Haftung pro viribus
sein. Da ihnen der Erbe perönlich, wenn auch nur bis auf
Höhe eines durch Schätzung ermittelten Wortes verhaftet ist,
können sie beliebig zum Zwecke ihrer Befriedigung Zwangs-
vollstreckungen owohl in Erbchaftsachen als auch in das
eigene Vermögen des Erben vornehmen laen; Nachteile
ferner, welche die Erbchat nach dem für die Schätzung maß-
gebenden Zeitpunkte treffen, z. B. indem Erbchatsobjekte
untergehen oder Forderungen uneinziehbar werden, berühren
die Erbchaftsgläubiger nicht, wogegen freilich auf der anderen
Seite Vermehrungen ihnen nicht zu gute kommen.

Bei Annahme der Haftung cum viribus dagegen tellt
die Erbchaft das alleinige Exekutionsobjekt der Nachlaß
gläubiger dar und berühren demzufolge alle Vermehrungen
bezw. Verminderungen zugleich auch die Nachlaßgläubiger,
denen hierdurch ihr Befriedigungsobjekt zugleich vermehrt bezw.
vermindert wird.

Ein Hauptgrund, der gewöhnlich, gegen die Zweckmäßig-
keit der Haftung cum viribus angeführt wird, it der, da
im Interee der Nachlaßgläubiger, die man gegen die Ver-
minderung der ihnen als einziges Exekutionsobjekt zutehenden
Erbchaft sichern müse, lästige Bestimmungen über die Ver-
wallung und Regulirung derelben unentbehrlich wären, was
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eine unnötige Komplizirung der ganzen Sache bedeute.!) Mit
Recht weist demgegenüber Eck?) auf die Bestimmungen des
ächichen Geetbbuches hin, das sich auch ohne olche Vor-
chriflen durchaus bewährt habe.

Dagegen ist nicht zu verkennen, daß die auf der anderen
Seite empfohlene Haftung pro viribus mit großen Willkür
lichkeiten verknüpft ist; unter Umständen kann dieselbe sogar
das ganze benelicium inventarii illuorich machen. Die
Hauptchwierigkeit aber bietet vor allem die erforderliche
Schätzung der Nachlaßobjekte. Einmal muß hier ganz will-
kürlich irgend ein bestimmter Zeitpunkt als maßgebend zu
Grunde gelegt werden. Aber welcher? der des Todes des
Erblaers ° der des Erbchatsantritts ? oder etwa der der
Inventarerrichtung? Schon an sich wohnt jeder Schätzung
naturgemäß eine gewisse Unsicherheit inne.) Der Wert der
Ch]}oIal‘e,tÇt_tiÚIÛóavtatu2ae…v…“utta—oAILI
nur an Aktien und gewisse Börenpapiere zu erinnern, die in
geringen Zeiträumen großen Schwankungen ausgeseyt ind —
jedenfalls ist der thatächlich aus einer Sache erzielte Erlös
mehr oder weniger durch Zufälligkeiten bedingt. Ferner
werden ich pezielle Betimmungen über die Schätzung unsicherer
vder bedingter Rechte nicht vermeiden laen.)) Cine Haupt-
chwierigkeit bietet chließlich noch die Schätzung großer zu-
ammenhängender Vermögenskomplexe, man denke an industrielle
Anlagen oder große landwirtchaftliche Güter. Thatächlich
sind es in Wirklichkeit manchmal enorme Summen, um welche
die Schätzungen olcher Werthobjekte differiren. Stellt ich
hinterher die Unrichtigkeit einer Schätzung heraus oll dann
der ursprünglich angeette Wert troßdem maßgebend bleiben ??)

1\ Nanda, Erwerbder Erbchat nach öterreichichem Rechte S. 114.
1 Eck, a. a. O. S. 28.
) Motive z. I. Entwurf Bd. V. S. 659.

!) Vergl. 88 2137, 2138 I. Entwurf.
») Vergl. die Ausführungen Eck S. 26 ff. Bernhöft, zur Reform

des Erbrechts S. 96, 101, 102. Probst, Archiv für civilistiche Praxis
Bd. 75, S. 20, 21. Motive, Bd. V. S. 659 ff.
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Auch in anderer Beziehung besteht die Möglichkeit ganz
erheblicher Niederungen der Erbmasse; es können vom Erb-
laer her chwebende Prozee verloren gehen, Forderungen
können sich als uneinziehbar erweien; es können chließlich
auch Objekte, die man als zum Nachlaß gehörig betrachtcte,
durch Vindikation demelben entfremdet werden. Soll trotz aller
dieer, die Erbchaft vielleicht aus einer solventen in eine
inolvente verwandelnden nachträglichen Veränderungen, der
einmal festgeetzte Wert als Maßstab der Hatung bestehen
bleiben?

Welche Art der Haftung nach Jutinianichen Recht
maßgebend ein oll, it bekanntlich äußerst bestritten. Das
Gesetz elbt läßt uns in dieer Frage o ziemlich in Stich.
Allerdings finden sich einige Wendungen in dem Gesetz, die
wohl in dem einen oder anderen Sinne verwertet werden.
So berufen ich die Anhänger der Haftung pro viribus vor
allem auf die Worte, ut in tantum hereditariis creditoribus
teneantur in quantum res substantiae ad eos devolutae

valeant. In dem Worte „valeant“ sei ausdrücklich ent-
halten, daß der Wert der Erbchat den Maßstab der Haftung
bilde.) Aber dergleichen vereinzelten wenig orgfältig ge-
wählten Ausdrücken, darf man in den päteren Gechen
der römichen Kaiserzeit keine allzu große Bedeutung beilegen.
Weit eher ließen sich dagegen verchiedene andere Wendungen
des Gesetzes im Sinne einer Haftung cum viribus ver-
wenden. So heißt es ausdrücklich im Eingange des Gesetzes :
pro his tantum modo rebus conveniantur, quas in
heredi tate defuncti invenerint, ipsorum autem bona
a creditoribus non inquietentur. Wenn man hiergegen

anführt, daß Justinian mit dieen Worten eine Konstitution
des Kaiers Gardians, welcher eine bechränkte Haftung für
Soldaten eingeführt hatte, wiedergebe?), o darf man doch

1) Vergl. hierzu Bernhöft a. a.OS96.
?) Dernburg, Pr Privatrecht II. S 614, Anm. 3; ferner Cao,

die Haftung des Beneficialerben (Berliner Dissertation 1890) S. 22.
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nicht überehen, daß er des weiteren ausspricht, daß dies Gesetz
auf alle ausgedehnt werden olle.!)

Außerdem wird des weiteren dann noch ausdrücklich aus-
geprochen, daß des Erben eignes Vermögen überhaupt nicht
angetastet werden solle: et nihil ex substantia sua penitus
amittant.

Auf dergleichen einzelne Redewendungen wird man
jedoch, wie schon bemerkt, allzu großen Wert nicht legen
dürfen. Was aber ganz entschieden gegen eine Haftung pro
viribus sprechen muß, daß ist die unzweifelhafte Tendenz des
Gesetzes, jede Schädigung von Erben abzuwenden.?) Den
Intentionen Jutinians würde es icher nicht entprochen haben,
wenn ein zufälliger Untergang oder eine Verchlechterung von
Nachlaßachen den Erben geschädigt hätte.

Was allerdings gegen eine Haftung blos mit den Nachlaß-
achen prechen könnte, das ist die durch keine Kontrolmaßregel
vder onstige Vorchristen bechränkte Dispositionsbefugnis des
(Erben über den Nachlaß; von einer Verpflichtung deselben
zu einer orgfältigen Verwaltung, findet ich auch keine Spur
im Gesetze. Man darf aber hierin wohl lediglich eine Inkon-
equenz des Gesetzgebers ehen, die ihre Erklärung darin findet,
daß cs sich hier um eine ziemlich unvermittelte Neuerung, um
einen noch wenig ausgereiften Gedanken handelt.

Stände chließlich das Gesetß auf den Standpunkt der
Haftung pro viribus, o wären doch Vorschriften darüber,
worauf sich die Schätzung der Nachlaßgegenstände gründen

1) et non solnm milites adiuvare huius modi benefßcio sed
etiam ad omnes extendere, non tantum, si improvisum emerserit
damnum, sed etiam si onerosum qui inveniat esse, quam adierit
hereditadem. Aber auch in der Novelle I., in welcher Jutinian die
unbechränkte Haftung des kein Inventar errichtenden Erben auf die
Legate erstreckt, sagt er ausdrücklich in Bezug auf seine Konstitution
über das Jnventarrecht: quum posuimus, ut nihil de proprio dam-
nificentur heredes creditoribus (cap. 2).

?) g 4 I. cit nihil ex substantia sua. penitus heredes
amittant. ne dum lucrum facere sperant, in damnum incidant.

u
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oll, erforderlich. Hieran fehlt es jedoch gänzlich. Nicht ein-
mal eine private Schätzung durch den Erben ist vorgechrieben.
Man wird sich alo hiernach, trotzdem dies eine weitere Ver-
chlechterung der Lage der Gläubiger zur Folge hat, sür die
Haftung cumvirihus entcheiden müsen.!)

Daß das benelicium inventarii in der vorgeführten
Gestalt nicht besonders lebensfähig war, liegt auf der Hand.
Thatächlich ging denn auch der Zug der Rechtsentwickelung
im Mittelalter dahin, unter Beiseiteezung der einseitigen Be-
günstigung des Erben, welche den Hauptfehler des Jutinianichen
Rechtes gebildet hatte, mehr das Interese der Gläubiger als
das maßgebende in den Vordergrund zu stellen. Hierzu
trug auch wohl der Unstand mit bei, daß der Ausgangs-
punkt des deutchen Rechts ein ganz anderer war als der des
römichen Rechts, indem das erstere urprünglich nur die be-
chränkte Hatung des Erben kannte.2) Von solchem Stand-
punkt aus waren es die Gläubiger, welche des Schutzes be-
durften, nicht aber der Erbe. Demgemäß ist denn auch das
Inventarrecht, welches wir in den späteren Rechtsquellen wieder-
finden, ein von den Justinianichen durchaus verschiedenes.
Nicht um von der unbeschränkten Haftung, die ihm ja gar
nicht obliegt, sich zu befreien, ondern im Interee der Nach-
laßgläubiger, denen er den Nachlaß sicher stellen soll, hat dcr

!) So auch Köppen a. a. O. S. 213, Anm. 2; ferner Bernhöft
a. a. O. S. 96, Hofmann S. 582, Buchholz in der Zeitchrift für
Zivilrecht und Prozeß Bd. X S. 417 ff, Förster, Pr. Privatrecht (3. Aufl.)
IV S. 282, Anm. 35. Sintenis Bd. III S. 507. A. A. freilich Brinz
S. 211, Dernburg, Pand. III S. 345, Windcheid III] S. 201. Caso
S. 22 ff.

Heusler, Institutionen Vd. Il S. 541. Die Schulden bilden
nach deutcher Auffasung Belatungen des Vermögens (Hofmann a. a. O.
S. 557). Was nach Abzug der Schulden überbleibt bildet ert das
eigentliche Erbe. So Siegel Erbrecht S. 177. Gerber, Privatrecht
S. 682. Vergl. dagegen freilich Stobbe Privat V S. 52. Bestritten
it auch, ob nicht das älteste deutsche Recht auf dem Standpunkt der
unbechränkten Haftung steht, ck. Stobbe, Jahrbuch des gem. Rechts,
Bd. V S. 2%"6 ff.
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Erbe ein Inventar zu errichten.!) Die unbeschränkte Haftung,
die den Erben bei Nichterrichtung eines Inventars trifft,
erscheint vielmehr als eine Art Strafe ür den Erben, der
nicht die Intereen der Gläubiger wahrnahm. Man giebt
überhaupt dem Erben mehr die Stellung eines Admistrators,
der bei der Nachlaßliquidation die Intereen der Gläubiger
im Auge behalten muß, und der vor allem im Falle der
Insolvenz für eine konkursmäßige Verteilung der Masse zu
orgen hat.?) Dieser Anschauung entsprach natürlich auch
eine weit durchgreifendere Sonderung der beiden Massen als
im Jutinianichen Rechte. Demgemäß nahm dann auch die
ältere gemeinrechtliche Theorie und Praxis fast durchgehend
Haftung cum viribus an.)!)

Im Gegenaß zum römichen Recht läßt das Preußiche
Landrecht, ausgehend von dem alten deutchen Grundsatze:
Der Tote erbt den Lebendigen, Delation und Aquisition der
Erbchaft zuammenfallen, d. h. unmittelbar mit dem Erbfall
wird dem durch Testament oder durch Geetz berufenen Erben
die Erbchat erworben, natürlich unbechadet des Rechts der-
elben zu entagen.)) Erst mit Ablauf der gesetzlichen Aus-
chlagungsfrist wird der Erbchafterwerb ein definitiver, falls
nicht bereits vorher der Erbe eine stillchweigende oder aus-
drückliche Erklärung über die Annahme der Erbchaft abge-

1) Aehnlich z. B. das lübiche Recht. Pauli, das Erbrecht der
Blutsfrennde und die Testamente nach lübichen Recht. S. 148 ff.

2) Mühlenbruch in Glücks-Kommentar Bd. 41 S. 372, 406. Vergl.
auch in Seufferts Archiv XXV S. 247 (Erkenntnis des Oberapellations-
gerichts Lübeck).

&amp; Z6. ftegt über den Gang der Entwickelung im Mittelalter Casso

1) Letzteres hat bekanntlich auch das Reichsgericht für das heutige
gemeine Recht angenommen. Entch. Bd. 1 S. 98. So auch Dern-
burg III S. 345.

s) §§ 367, 368, 383 A. L. R. I Tit. 9.
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geben hat.!) Auch in der Frage der Erbenthaftung steht das
Landrecht durchaus auf germanichen Boden. Der Erbe ver-
liert das Recht der bechränkten Haftung erst, falls er nicht
in der gesetzlichen Frit ein Inventar errichtet. Die Aus-
drücke „Rechtswohlthat des Inventars“ und „Benefizialerbe“,
die das Gesetz gebraucht, bedeuten lediglich eine romanistiche
Reminiscenz.2) Aehnlich wie die gemeinrechtliche Praxis ucht
auch das preußiche Landrecht die Intereen der Gläubiger
dadurch zu wahren, daß es den Erben zu einem Verwalter
des Nachlaes macht und ihm als solchen genauer normirte
Pflichten auferlegt; danach hat er den Nachlaßgläubigern über
den Nachlaß, deen Verwaltung und Nutzungen Rechenchaft
abzulegen; er haftet in dieser einer Stellung als Verwalter
für grobes und mäßiges Verehen.)) Cs ruht eben auf dem
Nachlae noch die Lat der Befriedigung der Gläubiger und
Legatare. Diesem Gedanken giebt das Geey in wenig glück-
licher Weie dadurch Ausdruck, indem es dem Erben nur ein
„eingechränktes Eigentum“ am Nachlaß zupricht.\)) Dies ist
jedoch keineswegs wörtlich zu nehmen; von einer dinglichen
Gebundenheit in Bezug auf die Nachlaßobjekte it nach dem
Landrecht durchaus keine Rede. Veräußerungen und onstige

" * 412.

' Anderer Ansicht Gruchot, Preußisches Erbrecht Bd. 1 S. 138,
der die unbeschränkte Haftung als die Regel ansehen will. Er ver-
kennt jedoch, daß bei jedem Erbchaftsantritte, o lange nicht ausdrücklich
etwas anderes erklärt ist, der Erwerb unter Vorbehalt als das Normale
angeehen wird (88 414, 415). So auch Dernburg, Pr. Recht Bd. II]
S. 610, Förster- Eccius Bd. IV S. 546.

z) 88 444, 445 I 9.
1) § 443. Nach g§§ 447 - 450 war ein thatächlich eingechränktes

Eigentum in Bezug auf die ererbten Immobilien vorhanden, in Bezug
auf welche der Vorbehaltserbe zum Nachteile der Gläubiger keine Ver
fügungen treffen konnte. Nachdem die betreffenden Paragraphen auf-
gehoben sind (V. v. 28. März 1840), ist die Berechtigung des s 443
bestritten. So Förster Bd. IV S. 281. Gruchot, Zeitchrift f. preußiches
Recht I S. 177 f. Vergl. dagegen Koch, Allg. Landrecht I S. 567.
Dernburg. Pr. R. I] S. 616.
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Verfügungen über Erbchaftsachen sind vielmehr dem Erben
ohne Einschränkung gestattet.1) Lediglich eine obligatorische
Bechränkung greift Plat, insofern schlechte Verwaltungsakte
den Erben gegenüber den Nachlaßgläubigern eratpflichtig
machen. Aus seiner Stellung als Verwalter folgt des weiteren
auch die Pflicht des Erben zur Rechnungslegung, die natür-
lich praktich immer ert im Falle dcr Insolvenz zur Geltung
kommen kann, sei es, daß der Nachlaß aus einem olventen
zu einem insolventen geworden ist, sei es, daß die von Anfang
an vorhandene Insolvenz sich hinterher vergrößert hat. In
solchen Fällen wird es Sache des Erben sein, darzuthun, daß
die eingetretenen Minderungen des Nachlaes nicht auf ein
von ihm zu vertretendes Verchulden zurückzuführen ind.2)

Viel getadelt sind bekanntlich die Vorchriften des Land-
rechts über die Art und Weie, wie der Erbe die Gläubiger
befriedigen soll ?) Gemäß § 452 A. L. -R. I. 9 oll der
Erbe die Bezahlung der Erbchaftsgläubiger nur „in derjenigen
Ordnung leisten, welche die Geeße nach Beschaffenheit ihrer
Forderungen vorchreiben." !) Er hat mit anderen Worten
daür aufzukommen, daß im Falle der Insolvenz des Nach-
laes jeder einzelne Gläubiger die ihm im Konkurse zufallende
Quote erhalte, cine Aufgabe, der in den meisten Fällen der
Erbe nicht gewachen sein wird ').

Um diese schwierige Aufgabe dem Erben möglichst zu
erleichtern und so zugleich eine möglichst gerechte Verteilung

') Auch die eigenen Gläubiger des Erben können daher Nachlaß-
ubjekte für sich im Wege der Zwangsvollstrectung in Anspruch nehmen
Dernburg, Pr. R. III S. 621.

?) Vergl. hierzu namentlich die Ausführung in Gruchots zeitchrit
Bd. I S. 169 ff.

*) Mommsen a. a. O. S. 306. Denkschrift S. 264.
) §$8 462-456A. L.-R. 1 9.

») Vergl. auch die Entscheidungen des Obertribunals Bd. 54
S. 388, Bd. 57 S. 88, wonach der Erbe nur dafür aufzukommen haben
oll, daß die bevorrechtigten Gläubiger von den anderen befriedigt
werden, und dagegen Gruchot, Erbrecht I S. 191, Dernburg Bd. U]
S. 619, Aum. 8, Förter-Eccius Bd. IV S. 288, Anm. 75.
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des Nachlaes herbeizuführen, hat der Erbe das Recht, ein
Aufgebot der Nachlaßgläubiger zu beantragen. !)

Was chließlich die Frage anlangt, ob der Erbe pro
oder cum viribus haftet, so it das letztere wohl ganz un-
zweifelhaft als richtig anzunehmen. Im anderen Falle
würden die Bestimmungen über Verwaltung und Rechnungs-
legung, welche doch offenbar die möglichte Erhaltung der
Nachlaßobjekte bezwecken, wenig Bedeutung haben. Auch er-
giebt sich aus § 445 unzweifelhaft, daß zufällige Verminde-
rungen und Untergang von Erbchaftsachen offenbar die
Gläubiger treffen; denn ein Erbe, der nur für grobes und
mäßiges, nicht aber für geringes Verehen haftet, hat elbst-
verständlich auch nicht für Zufälle aufzukommen. Thatächlich
nimmt denn auch die neuere Praxis owohl wie die Theorie
fat durchgehend Haftung cumviribus für das Preußiche
Landrecht an. 2) s)

Während sich das französiche Recht in der Frage des
Erwerbes der Erbchaft dem germanichen Prinzip des Erb-
chaftserwerbes kraft Geeßes angeschloen hat, steht es in
der Frage der Erbenhaftung im Wesentlichen auf dem Stand-
punkt des Jutinianeichen Rechtes. !) Der Erbe haftet un-

1) Geseß vom 28. März 1879. Ueber den vorhergehenden Rechts-
zustand, vergl. Gruchot, Bciträge Bd. XXX S. 270 ff., ferner Plathner
in Gruchots Beiträgen Bd. I S. 192 ff.

2) Vergl. Entcheidungen d. R. G. Bd. VIII S. 208, V S. 188,
Dernbur~ I11 S. 626, Anm. 12, Förster - Eccius Bd. IV, Aum. 95,
Caso ©. 54 ff., Gruchot, Erbrecht Bd. I S. 178.

*) Durch die §§ 695, 696 Z.-P.-O. ist an dem materiellen Rechte
nichts geändert. Vergl. hierüber Förster - Eccius Bd. IV S. 554 sf.,
Bassin a. a. O. S. 275 f. Vergl. auch Warmuth in der Zeitchrift für
deutchen Zivilprozeß Bd. IX S. 247 ff.

!) a. 714 c. c. Dieser Erbchaftserwerb kraft Gesetzes findet freilich
nur für die geetzlichen Erben (héritiers) statt, nicht jedoch für die ogenannten
successeurs irréguliers (nämlich die anerkannten natürlichen Kinder,
den Ehegatten und den Staat); ebeno auch nicht für die testamenta-
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bechränkt; bechränkte Haftung tritt erst ein, falls er in der
gehörigen Frit und Form ein Inventarerrichtet. !)

Sehr durchgreifend ist die Art und Weise, in der der
code civil die Rechte der Gläubiger zu wahren ucht. So
lange nämlich der Benefizialerbe auf das Recht der be-
chränkten Haftung Anpruch macht, it er eigentlich nicht viel
mehr als ein unter Aufsicht des Gerichts und der Gläubiger
den Nachlaß verwaltender Kurator. Er ist nicht nur den
letzteren sowie den Legataren zur Rechnungslegung verbunden
und haftct für grobe Verehcen bei seiner Verwaltung, ?) ondern
er bedarf des weiteren auch noch bei allen wichtigeren Ver-
fügungen, welche über die Grenzen der einfachen Verwaltung
hinausgehen; der speziell einzuholenden Genehmigung des
Gerichts. )) Eine ohne olche Genehmigung getroffene Ver-
fügung ist zwar nicht ungültig, zieht aber unbedingt den
Verlut der Rechtswohlthat des Inventars uach sich. Es liegt
auf der Hand, daß es nicht immer für den Erben leicht ein
wird, die richtige Grenze zwichen berechtigten Verwaltungs-
akten und unberechtigten Dispositionen zu ziehen. Das Gesetz
giebt daher, um den Erben gegen die hierin liegenden Ge-
fahren zu schützen, diesem das Recht, sich von der Pflicht, den
Nachlaß zu verwalten, dadurch frei zu machen, daß er den-
elben den Gläubigern und Legataren überläßt. 1)

richen Erben, welche das franzöiche Recht ja eigentlich nur als
Vermächtnisnehmer ansieht, die allerdings eine der des eigentlichen Erben
analoge Stellung erlangen. Betritten it, ob sämmtliche zuleyt ge-
nannten Erben noch der Rechtswohlthat des Inventars bedürfen, oder
ob sie kraft Gesetzes für die Nachlaßchulden nur beschränkt haften.

1) C. c. a. 793-800. C. de pr. a. 941 ff.

§) C. c. a. 803.

s) Z. B. zu Verpfändungen oder Vergleichen. Besondere Be-
stimmungen trift das Geeß über den Verkauf von Mobilien oder
Immobilien. I. c. 805, 806. I. de pr. 989. Vergl. Zachariä, Franz.
Civilrecht IV S. 115-117.

i) c. c. 802.
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Wie man ieht, hat das benelicium inventarii eine
ganz außerordentlich weitgehende Trennung des Nachlaes
vom Erbenvermögen zur Folge. !) Freilich steht es in der Hand
des Erben, durch Verwirkung einer bechränkten Haftung
dieelbe beliebig aufzuheben. Aber auch gegen die hieraus
eventuell entstehenden Nachteile können die Gläubiger sich
chützen, indem ihnen das Rccht zusteht, vcem Erben auf Höhe
des Wertes des Mobiliar- und Immobiliarvermögens ichere
Bürgchaft verlangen. ?)

Wenig glücklich sind die Bestimmungen des Gesetzes in
Bezug auf die Beriedigung der Nachlaßgläubiger, indem ich
in dieer Beziehung das Geeß im Wesentlichen den Juti-
nianeichen Vorschriften angechloen hat. Der Erbe darf
danach Gläubiger und Legatare befriedigen, o viel ich melden.s)
Eirie Aenderung dieses Verfahrens tritt erst ein, falls ein
Gläubiger gegen diee Art der Verteilung Einspruch erhebt.
Aber auch in dieem Falle kommt es keineswegs zum Kon-
kure, ') ondern zu einem die Intereen ämtlicher Gläubiger
keineswegs genügend schützenden gerichtlichen Teilungsverfahren.")

Die Antwort auf die Frage nach der Art der Haftung
kann nach dem code cuvil eigentlich nicht zweifelhaft sein.

1) Zachariä IV S. 111.
?) c c. 807. Kam der Erbeeiner Aufforderungzur Sicherheitsleitung

nicht nach, o wurde der Nachlaß versteigert und der Erlös hinterlegt.
Hierher gehören auch die Vestimmungen, wonach die Gläubiger innerhalb
ß Monaten seit dem Erbfall ein Recht auf vorzugsweie Befriedigung
(privilege) aus den erbchaftlichen Immobilien haben, das auch gegen
neue Erwerber wirkt, falls sie es innerhalb 6 Monaten seit dem Erb-
fall durch Inskription gewahrt haben. Nach dieer Frit können sie
durch Inskription nur eine einfache Hypolhek erlangen (c. c. 2111,
2166, Zachariä IV S. 109 ff.).

z) c. c. 908, 809. Ein Rückgriffrecht steht nicht den Gläubigern
unter einander zu, sondern findet uur gegen Legatare tatt.

41 Derselbe it nach franzöichem Recht ein Spezialrecht der
Kaufleute.

C. de proc. I V tit. 9.
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Die ganzen Bestimmungen des Gesetzes, wonach die Erbschafts-
jachen, o lange der Erbe auf bechränkte Haftung Anspruch
macht, einer Verfügung eigentlich entzogen ind, sprechen
offenbar für eine Haftung cum viribus. Es haben denn
auch weder Theorie noch Praxis in Frankreich je angenommen,
daß der Erbe pro viribus hafte. !)

Im Gegenat zum preußichen und franzöichen Recht
hat bekanntlich das österreichiche Recht das Prinzip der ge-
richtlichen Erbchaftsregulierung angenommen, das freilich im
Laufe der Zeit erhebliche Einschränkungen erlitten hat. Der
Erbe darf sich danach nicht elbständig in den Beit, des
Nachlasses eßen; derelbe muß ihm vielmehr erst vom Gericht
eingeantwortet werden. ?) Prinzipiell oll aber nicht der ganze
Nachlaß, sondern nur der reine Nachlaß, d. h. das nach Abzug
der Schulden, für deren Bezahlung das Gericht zu sorgen
hatte, übrig bleibende Aktivvermögen dem Erben übergeben
werden. s) Thatächlich wird denn auch jetzt noch in einigen
Fällen von Amtswegen dies Prinzip zur Geltung gebracht. ')
Im allgemeinen aber wird vom Gericht nur insoweit für die
Sicherstellung der Gläubiger gesorgt, wenn vor der Ein-
antwortung dieelben auf Absonderung der Erbchaft vom
Vermögen des Erben angetragen, in welchem Falle erst nach
der Bezahlung der betreffenden Gläubiger das Gericht dem
Erben die Erbchaft ausliefert.n) Will der Erde von der

!) Cao a. a. O. S. 61. Vergl. freilich auch Stobbe, Privatrecht
Bd. V S. 55, Anm. 23.

2) A. B. G. B. § 797.
s) Unger, österreichiches Erbrecht S. 161 : „Die Verlasenschafts-

abhandlung beruht auf zwei Grundäten. Der Nachlaß soll nur dem
wahren Erben ausgefolgt werden. Nur der reine Nachlaß soll dem
Erben eingeantwortet werden“. Vergl. Probst a. a. O. S. 7~8.

1) Z. B. für Legate zu milden Zwecken. § 159, 160 Ge. v.
9. Augut 1854. § 717 A. B. G. B.

s) A. B. G. B. F§ 813, 814.
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Rechtswohlthat des Inventars Gebrauch machen, so muß er
olches gleichfalls bereits vor der Einantwortung erklären,
worauf ein gerichtliches Inventar aufgenommen und
dann ert der Erbe in den Beitz der Erbchaft gesett
wird. 1)

Hiermit erhält derelbe die volle Dispositionsfreiheit über
den Nachlaß: irgend welche Bechränkungen sind ihm hierin
nicht auferlegt; auch von einer Pflicht des Erben zu ordent-
licher Verwaltung bezw. zur Rechnungslegung gegenüber den
Gläubigern ist durchaus keine Rede.2) Man kann wohl
Randa zustimmen, wenn er aus dieem Untande in Ver-
bindung mit der gerichtlichen Inventaraufnahme dcn Schluß
zieht, daß das öterreichiche Recht auf dem Standpunkt der
Haftung pro viribus steht.?) Jedoch it in dieer Frage
owohl die Theorie als auch Praxis offenbar noch äußerst
chwankend. )). In Bezug auf die Befriedigung der Gläubiger
chreibt das Gesetz vor, daß der Nachlaß nach der geetzlichen
Ordnung, das soll heißen konkursmäßig unter dieselben ver-
teilt werden soll. Um dem Erben einen Ueberblick über den
Schuldenstand des Nachlasses zu verchaffen, hat derelbe das

1) Unter Umständen kann auch chon vor der Einantwortung dem
Erben die Jnnehabung der Erbschaft gestattet werden. A. B. G. B.
§ 810. Ges. v. 9. Aug. 1854, g 145.

?) Vergl. freilich Unger, österr. Erbrecht S. 183, Not. 10.
s) Mit Recht bemerkt Randa (Erwerb der Erbchaft nach öter-

reichichem Rechte S. 110 ff.), daß die mit der Inventarerrichtung vor-
zunehmende gerichtliche Schätzung völlig unerklärlich und eine Ver-
geudung von Heit und Kosten wäre, wenn dieselbe nicht den Zweck
hätte, den Wert des Nachlaes im Interee des Erben und der
Erbchaftsgläubiger unter öffentlicher Autorität festzustellen.

41) Vergl. namentlich Unger a. a. O. S. 179, S. 182, wo er ich
entgegen der von ihm in der Verlasenchaftsabhandlung vertretenen An-
icht für die Haftung cum viribus entcheidete Randa dagegen be-
hauptet, daß er überwiegend die Praxis für sich habe (ck. die a. a. O.
S. 111 zitierten Entscheidungen).
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Recht ein erbchaftliches Liquidationsverfahren, die sogenannte
Gläubigerkonvokation, herbeizuführen.1) (§8 813 —815.)

Am strengsten hat das ächsiche Recht die deutche An-
chauung, wonach die Gläubiger immer nur ein Recht auf
Befriedigung aus dem Nachlasse haben, durchgeführt. Gleich-
gültig, ob er ein Inventar errichtet hat, oder nicht, haftet
der Erbe immer nur „für die Erbchaftschulden, oweit die
Erbchaft, einschließlich der davon gezogenen Früchte und
Zinen und desen, was der Erbe der Erbchaft elbst chuldet,
reicht". ?) Zufällige Verminderungen des Nachlasses treffen
allein die Gläubiger, denen natürlich auch die Vermehrungen
zu gute kommen. ?) Indirekt nötigt freilich auch das ächiche
bürgerliche Geeßbuch den Erben zu einer Inventarerrichtung,
indem es demselben nämlich, im Falle er innerhalb eines
Jahres seit einer Kenntnis vom Erbanfall hierzu chreitet,
gestattet, Erbchaftsobjekte zu veräußern und die Gläubiger
und Legatare ohne Rücksicht auf etwaige Vorzugsrechte zu
befriedigen, vorausgeetzt allerdings, daß nicht Unzulänglichkeit
des Nachlasses vorliegt oder zu befürchten ist.!) Ist dagegen
die Errichtung eines Inventars veräumt, o hat der Erbe für
eine konkursmäßige Befriedigung der Gläubiger Sorge zu
tragen. ?)

1) Auch in dieem Punkte it vieles streitig, namentlich ob die
Gläubigerkonvokation auch noch nach der Einantwortung zulässig ein
oll. Vergl. hierüber Unger a. a. O. S. 184.
. *V. " 9398.

.  9330.

1) B. G. L. z 2331.
») Soweit er dies veräumt, tritt perönliche Haftung ein (Baron

a. a. O. S. 272, Anm. 50). Einen gewissen Schuß gegen Benachteili-
gungen bieten übrigens den Gläubigern die gegenüber dem Jutinianichen
Recht ehr ausgedehnten Revokationsklagen. Vergl. $ 2332 B. G. B.
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Daß auch das neue bürgerliche Geeßbuch bestrebt ein
müßte, eine Haftung der Erben ultra vires hereditatis
möglicht zu vermeiden, war von Anfang an klar. Zweifel-
haft war aber der Weg, den man einschlagen sollte. Ent-
weder nahm man in Anchluß an das römiche Recht die un-
bechränkte Haftung zum Ausgangspunkt, gab aber dem Erben,
welcher gewie Vorauseßzungen erfüllte, das Recht nur bis
zum Betrage der Erbchaft zu haften. Oder man nahm die
beschränkte Haftung als das Normale an, legte aber im
Interee der Gläubiger dem Erben bestimmte Pflichten auf,
deren Verleßung den Verlust der bechränkten Haftung bezw.
einen andern Nachteil zur Folge hatte.

Den letzten Weg hatte bekanntlich der I. Entwurf des
bürgerlichen Gesetzbuchs eingechlagen. Der Erbe hatte hier-
nach das Inventarrecht kraft Geeßes. Er verlor dasselbe
jedoch nicht durch Verabäumung einer gesetzlichen Frit,
ondern abgeehen von den Folgen eines böslichen Handelns, !)
nur durch Veräumung einer auf Antrag eines Nachlaß-
gläubigers von dem Nachlaßgericht zu bestimmenden Frist
gegenüber allen Nachlaßgläubigern.!)

Zur Geltendmachung einer bechränkten Hatung stand
dem Erben außer dem Antrage auf Konkurseröffnung, deen
ich auch die Gläubiger bedienen konnten, das auf der Fiktion
eines Konkuress) beruhende Mittel der sogenannten Abzugs-
einrede zuz er war berechtigt jedem Gläubiger verhältniß-
mäßig so viel abzuziehen, als der Nachlaß unzureichend war.

!) I. Entw. § 1879.
?) I. Entw. § 1868.
?) Vergl. Motive Bd. V S. 656.
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Kam es zum Konkure oder wurde die Abzugseinrede geltend
gemacht, o war, ähnlich wie nach Preußichen Landrecht, der
Erbe für eine bis dahin getroffenen Dispositionen über den
Nachlaß den Gläubigern gegenüber wie ein Mandatar ver-
antwortlich.!)

Abweichend vom bisherigen Rechtszutand bildete die
Grundlage der Haftung nicht etwa der durch Versilberung des
Nachlaes, ondern der durch Schätzung ermittelte Wert. Der
Entwurf hatte danach das Prinzip der Haftung pro viribus
angenommen; jedoch mit der Modifikation, daß maßgebend
ein ollte nicht der durch Schätzung in einem bestimmten Zeit-
punkt ein für allemal festgesetzte Wert, ondern der Wert zur
Zeit der jeweiligen gerichtlichen Geltendmachung der Einrede,
o daß infolgedeen auch je nach der Zeit der Geltendmachung
einer Forderung die auf dieelbe fallende Konkursdividende
eine verschiedene ein konnte.?) Für den auf diee Weie im
Urteil festgeeßten Betrag haftete der Erbe perönlich auch mit
seinem eigenen Vermögen.s) Zwecks Herbeiführung einer materiell
möglicht gerechten Verteilung stand dem Erben als Hülfs-
mittel das Aufgebot der Nachlaßgläubiger zu Gebote.!)

Dies ganze Inventarrecht des ersten Entwurfes konnte
jedoch den Beifall der Kritik nicht gewinnen, erfuhr vielmehr,
und zwar speziell die richterliche Inventarfrit und das Institut
der Abzugseinrede eine fat durchweg abfällige Beurteilung.®)

Nichtsdestoweniger hat der II. Entwurf, dem ja bekannt-
lich auch das bürgerliche Geetßbuch entpricht, die richterliche
Inventarfrit beibehalten.) Vollkommen beseitigt it dagegen

&amp;ntw. 88 2112, 2133 Abs. 2
ntw. Z 2135, 2136.
ntw. * 2145.

Entw. 2120213832.

Bergl. be. Gierke, der Entwurf eines bürgerlichen Geetßbuches
und das deutche Recht in Schmollers Jahrbüchern XIII. Jahrgang
Erg. z. Il. Heft S. 191 ff. Eck a. a. O. S. 10—17. Bernhöft a. a. O.
S. 191 f. Bähr in der krit. Vierteljahrchriftt Bd. XXX. S. 561 ff.

s) B. G. B. § 1994.
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die Abzugseinrede; vielmehr hat im Falle der Insolvenz ab-
gesehen von den Ausnahmefällen der $§8 1990 und 1992
(Unthunlichkeit des Nachlaßkonkures wegen Geringfügigkeit
der Masse bezw. Ueberchuldung nur durch Vermächtnisse) die
Befriedigung der Gläubiger stets im Wege des Konkures
stattzufinden, desen Beantragung im Falle der Ueberchuldung
dem Erben zur Pflicht gemacht wird.1) Cine wesentliche
Neuerung gegenüber dem I. Entwurf bildet auch die Ein-
führung des Instituts der Nachlaßverwaltung.

Teilweise wird nun sogar behauptet, der neue Entwurf habe
hinsichtlich der Haftung des Erben für die Nachlaßverbindlich-
keiten ein vollkommen anderes System angenommen; während
nämlich der I. Entwurf von der bechränkten Haftung ausge-
gangen sei, habe der jetzige Entwurf die unbeschränkte Hatung
des Erben als das Normale angenommen; es stehe aber dem
Erben frei, durch Erfüllung gewisser Vorausezungen eine Be-
chränkung seiner Haftung herbeizuführen.

Bekanntlich spricht sich die dem Entwurf bei einer Vor-
lage an den Reichstag mitgegebene Denkschrift über die Haftung
des Erben folgendermaßen aus: ?)

„Der Entwurf seinereits geht davon aus, daß die
Nachlaßgläubiger an sich nur ein Recht auf Befriedigung aus
dem Nachlae haben, und daß der Erbe gegen die Gefahr
mit seinem eigenen Vermögen für die Verbindlichkeiten eines
überchuldeten Nachlaes zu haften, thunlicht gechüttt werden
muß. Wenn hiernach der Entwurf bestimmt, daß der Erbe
für die Nachlaßverbindlichkeiten haftet (§9 1943 jetzt § 1967),
o hat er zunächt nur eine Haftung mit den Nachlae im
Auge."

Dieser Ansicht hat sich Gareis angeschloen.)) Auch er
nimmt an, daß der Nachlaß als ein mit den Nachlaßverbind-

1) § 1980.
?) Denkchrift S. 263.
s) Gareis : Einführung in das Studium eines bürgerlichen Geeh-

buches S. 395.
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lichkeiten belatetes von dem übrigen Vermögen des Erben
getrenntes Vermögen behandelt wird und daß gemäß dieser
Auffasung der Erbe in der Regel für die Paiva des Nach-
laes nur mit den Aktiven des Nachlasses haftet, eine Haftung
alo für die Nachlaßchulden in der Regel auf den Nachlaß
bechränkt ist.!)

Die Richtigkeit obiger Auffaung wird jedoch von mehreren
anderen Seiten ganz entschieden bestritten. So gestaltet sich
vielmehr nach den Ausführungen Bingners ?) die Haftung des
Erben folgendermaßen:

„Nach dem neuen Entwurfe haftet der Erbe grundsätzlich
voll (auch mit seinem eigenen Vermögen) für die Nachlaß-
verbindlichkeiten, ausgenommen in den Fällen der gs 1990
(Geringfügigkeit der Erbmae) und 1992 (Ueberchuldung nur
durch Vermächtnie und Auflagen). Der Erbe wird aber von
Vollhaftung befreit durch Herbeiführung einer Nachlaßpfleg-
chaft oder eines Nachlaßkonkures. Die Abzugseinrede ist
gänzlich beseitigt, beibehalten sind zwar die Vorschriften über
die Errichtung eines Inventars, jedoch mit anderer Tragweite.
Die Errichtung eines Inventars chützt nämlich für sich allein
den Erben nur in den Ausnahmefällen des § 1990 und 1992,
während sie ont demselben nur die Möglichkeit offen hält,
Pflegchaft oder Konkurs herbeizuführen und dadurch eine
Haftung zu beschränken.“ s)

Neuerdings wird eben diee Ansicht auch noch von
Strohal !) und von Wendt?) vertreten. Ersterer beruft ich
für seine Ansicht namentlich auf die §F§ 1875, 1990 und

1) Diee Ansicht wird auch vertreten von Clauen: Die Haftung
des Erben für die Nachlaßverbindlichkeiten. Erlanger Jnanuguraldisser-
tation 1896.

Im sächichen Archiv Bd. V S. 597 ff.
) Vingner a. a. O. S. 598.

. Strohal, das deutche Erbrecht nach dem bürgerlichen Geset-
buch S. 127 ff.

») Wendt, die Haftung des Erben, im Archiv für civilistische
Praxis Bd. 86 S. 354 ff.
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1992, indem er offenbar annimmt, daraus, daß das Gesetz
nur für diee bestimmte Fälle die bechränkte Haftung aus-
drücklich statuiert, müe man entnehmen, daßes als Regel die
unbeschränkte Haftung ansieht. Des weiteren oll gegen die
Ansicht der Denkschrift, daß der Nachlaß eine vom übrigen
Vermögen des Erben getrennte und allein für die Nachlaß-
verbindlichkeiten haftende Mase bilde, der Umstand sprechen,
daß auch nach dem bürgerlichen Geez buch der Erbschafts-
erwerb die römiche confusio bonorum zur Folge habe.
Unzweifelhaft gehe dies wenigstens daraus hervor, daß für
die eben erwähnten Fälle speziell ihre Wiederaufhebung an-
geordnet sei. 1) Dies oll gleichfalls darauf chließen lassen,
daß thatächlich auch nur in dieen Fällen eine Sonderung
der beiden Vermögensmassen eintrete und daß, solange nicht
einer dieer Fälle eingetreten sei, der Erbe chlechthin unbe-
chränkt für die Nachlaßverbindlichkeiten hafte.2) Auch das
führt Strohal?) noch als einen Grund für die unbeschränkte
Haftung an, daß mit einer Haftung bloß mit dem Nachlasse
weder die freie Dispositionsbefugnis des Erben über die
Erbjchatsobjekte noch auch die Thatache verträglich ei, daß
sobald der Erbe die Erbschaft angenommen habe, Zwangs-
volltrecklungen zu Gunsten der Nachlaßgläubiger auch in
das eigene Vermögen des Erben und zu Gunsten von Gläu-
bigern, welche nicht Nachlaßgläubiger sind, in zum Nachlaß
gehörige Gegenstände grundsätzlich zulässig seien.)

Bevor in eine nähere Erörterung der Frage der Erben-
haftung eingetreten wird, bedarf es noch kurz einer Erläute-
rung, was das Gesetz unter Nachlaßverbindlichkeiten versteht.
Mit diesem Ausdruck ollen, wie das Gesetz elbt agt, nicht
nur die bereits in der Peron des Erblaers begründeten

§§ 1976 und 1991.
' Strohal a. a. O. S. 128. Wendt a. a. O. S. 356.

.) Strohal a. a. O. S. 128, 129.
" Mau kann dies allerdings entnehmen aus den g 695 und

696€ in den Aenderungen zur Civilprozeßordnung cf. S. 340, 341 d.
Denkschrift.
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Verbindlichkeiten, ondern auch noch die Verbindlichkeiten be-
zeichnet werden, die ert durch den Erbfall entstanden ind,
und deren Erfüllung dem Erben als olchen obliegt, nämlich
insbeondere auch die Verbindlichkeiten aus Pflichtteilsrechten,
Vermächtnien und Auflagen. !)

Wie weit der Erbe für diee Nachlaßverbindlichkeiten
haftet, darüber pricht sich direkt wenigstens das Geetz bekannt-
lich nicht aus. Der § 1967 sagt vielmehr lediglich:

„Der Erbe haftet für die Nachlaßverbindlichkeiten“.
Wie weit und womit, bleibt hiernach vorläufig unklar.

Verkehrt wäre es nun aber offenbar wollte man aus dem

Unstande, daß das Gesetz auf dem Standpunkt der Universal-
ueceion steht, die unbechränkte Haftung des Erben herleiten;
denn das Prinzip der Universalucceion bringt es nur mit
sich, daß mit den Aktiven auch die Schulden des Nachlasses
übergehen, keineswegs aber, daß für dieselben unbechränkt ge-
haftet wird.?) Unberechtigt wäre es aber auf der anderen
Seite auch, wollte man vielleicht annehmen, daß mit dem
ipso iure Erwerb der Erbschaft *) eine Haftung ultra vires
hereditatis unbedingt im Widerspruch stände.)) De lege
ferenda zu empehlen und der Billigkeit entprechender würde
allerdings die bechränkte Haftung des Erben bei dem Erb-
chaftserwerb kraft Gesetzes ein; eine notwendige Folge des-
selben it sie jedoch keineswegs; denn im Grunde genommen
it der Erbe infolge des ihm zustehenden Rechtes der Aus-
chlagung immer als ein freiwilliger Erbe zu betrachten.")

Von Bedeutung für die Auffaung des Gesetzes it aber
entchieden eine konsequent durchgeführte Ausdrucksweise; das-
selbe spricht immer nur voneiner ,bechränkten Haftung“ und

1) Vergl. §8 1067-1969.
?) cf. Bruns in Holtzendorfs Encykloyädie Bd. I. S. 512. Hof-

mann a. a. O. 556 Anm.. 1.

s) § 1942.
4) Vergl. Gierke a. a. O. S. 191.
s) Baron a. a. O. S. 247, 271.
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einer „unbechräukten Haftung", und offenbar immer in dem
Sinne, als ob die letztere als etwas außergewöhnliches, nur unter
beonderen Umständen eintretendes angeehen wird. So heißt
es im § 1994 :

„Das Nachlaßgericht hat dem Erben auf Antrag eines
Nachlaßgläubigers zur Errichtung des Inventars eine Frit
(Inventarfrit) zu bestimmen. Nach dem Ablaufe der Frist
haftet der Erbe für die Nachlaßverbindlichkeiten unbeschränkt,
wenn nicht vorher das Inventar errichtet wird“".

Haftet der Erbe ert nach Veräumung dieser Frit unbe-
chränkt, o muß man doch logicher Weie zu dem Schluß
kommen, daß er vorher nur bechränkt gehaftet habe und, daß
er nach rechtzeitiger Errichtung eines Inventars auch weiter-
hin nur beschränkt haftet. Auch Bingner !) verkennt nicht, daß
diee Schlußfolgerung nahe liegt, und verlangt daher eine
Aenderung der Faung diees nach einer Meinung nicht glück-
lich gefaßten Paragraphen.

Weiter aber kommt in Betracht der § 2000 :
„Ist der Nachlaßkonkurs durch Verteilung der Masse

oder durch Zwangsvergleich beendigt, o bedarf es zur Ab-
wendung der unbeschränkten Haftung der Inventarerrichtung
nicht“. Ganz offenbar geht auch hier das Gesetz von der
Ansicht aus, daß der Erbe an sich bechränkt haftet, o lange
er dies Recht nicht durch Versäumung einer ihm auf An-
trag eines Nachlaßgläubigers bestimmten Inventarfrist ver-
wirkt hat.

In dieer Weie finden sich noch verchiedene andere
Stellen im Gesetzbuch, die alle dafür prechen, daß die unbe-
chränkte Haftung als etwas außergewöhnliches und nicht als

§ 2006 betreffend die Verweigerung des Offenbarungseides:

".!

1) a. a. O. S. 604.
; § 2013: Haftet der Erbe für die Nachlaßverbindlichkeiten

unbeschränkt, so finden die $F§ 1973-1975, 1977-1980, 1989-1992
keine Anwendung. Vergl. ferner § 2005 (Verlust der Haftung bei
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„Verweigert der Erbe die Leitung des Offenbarungseides,
o haîtet er dem Gläubiger, der den Antrag gestellt hat,
unbeschränkt."

Hieraus muß man doch entnehmen, daß er dem be-
treffenden Nachlaßgläubiger bislang nur beschränkt gehaftet
hat und daß er den übrigen gegenüber fernerhin, wie auch
zuvor nur beschränkt haftet.

Bezeichnend für die Auffaung des Gesetzes ist chließlich
auch noch der § 2111, der ich auf den Fiskus als gesetz-
lichen Erben bezieht, in Verbindung mit dem g 695 Ab. 2
der C.-P. -O. in seiner neu vorgechlagenen Fassung. !) Nach
dem betreffenden § 2111 oll nämlich dem Fiskus als gesetz-
lichen Erben eine Inventarfrist nicht bestimmt werden können.

Augenscheinlich will das Gesetz denselben vor der Gefahr
Gefahr der unbechränkten Haftung sichern. Bildete diee
letztere nun, wie behauptet wird, die Grundlage des Gesetzes,
so würde thatächlich diee Absicht nur unvollkommen erreicht;
anders dagegen, wenn das Geset; auf dem Boden der be-
chränkten Haftung steht. In dieem Falle kann dieselbe nur
durch Verabäumung einer auf Antrag gesetzten Inventarfrist
verloren gehen und braucht daher nur nach dieer Richtung
das Gesetz eine Bestimmung zu treffen. Für die zuletzt er-
wähnte Ansicht spricht nun auch der neu vorgechlagene § 695
der C.-P.-O. Allerdings sind die neu projektierten Aenderungen
der Civil-Prozeßordnung noch nicht Gesetz, sie ind aber zu-
gleich mit dem bürgerlichen Geetzbbuch beziehungsweise in
Anschluß an daelbe abgefaßt, uud bilden daher immerhin
ein wertvolles Material zur Erforschung der Intentionen des
Gesetzgebers.

In dem fraglichen § 696 ist nun vorgeehen, daß während
andere Erben, um die Beschränkung ihrer Haftung geltend

unrichtigen Inventar), $§ 2016, 2007, 2059, 2063, 2145, Vergl.
ferner unter den Aenderungen des Zivilprozeßordnung und Konkurs-
Ordnung : Z.-P.-O. §§ 696 b, 696€, 836 ggz. K.-O.: §§ 264, 205 c.

1) Denkschrift S. 340.

J
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machen zn können, sich dieelbe im Urteil vorbehalten laen
müen, dies unter anderem für den Fiskus als geetlichen
Erben nicht erforderlich ein oll. Bei Annahme einer für
gewöhnlich unbeschränkten Haftung würde der erwähnte § 695
nur erklärlich ein, wenn für den Fiskus als gesetzlichen Erben
ein Ausnahmerecht in Bezug auf die Art der Haftung statuirt
wäre. Da dies nicht der Fall ist, würde der betreffende
Paragraph einfach eine Inkonequenz bilden, und als olche
wird er denn auch von Bingner !) von einem Standpunkte
aus mit Recht Recht beanstandet, indem in Ermangelung
einer abweichenden Bestimmung nach seiner Ansicht auch der
Fiskus nur durch Nachlaßpflegchaft oder Nachlaßkonkurs eine
Beschränkung seiner Haftung herbciführen kann. Vom entgegen-
geeßen Standpunkte aus aber fügt sich der § 695 ohne
Schwierigkeit in das System ein. Daraus aber, daß der
Gesetzgeber für den Fiskus, ohne eine spezielle Bestimmung in
Bezug auf denselben zu treffen, die bechränkte Haftung als
Regel ansieht, muß man zugleich entnehmen, daß er die be-
chränkte Haftung allgemein als Regel ansieht. Aber, wie
chon geagt, ist dieser $ 696 noch nicht Gesetz und erfährt,
was allerdings unwahrscheinlich it, vielleicht noch eine Aen-
derung.

Was nun aber den, wie oben ausgeführt ist, durchaus
zu Gunsten dcr bechränkten Haftung sprechenden Sprach-
gebrauch des Geetzes anlangt, so will man ich über diee
Schwierigkeit in der Weie hinweghelfen, daß man erklärt, mit
den Ausdrücken „bechränkte, beziehungsweie „unbechränkte
Haftung" habe das Gesetß nur fagen wollen, ob noch die
Möglichkeit einer Bechränkung der Haftung (durch Nachlaß-
konkurs odcr Nachlaßverwaltung) vorhanden ei, oder ob dies
Recht auf bechränkte Haftung verwirkt ei ?); „bechränkte
Haftung" soll danach so viel bedeutcn wie ,„bechränkbare

i) A. a. D...S.. 607.

2) Wendt a. a. O. S. 359, S. 388, 389.
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Haftung“. Ganz offenbar aber wird hiermit etwas in das
Gesetz hineingelegt, wozu daelbe zum wenigsten nach einer
durchaus konsequent durchgeführten Ausdrucksweie abolut
keinen Anhalt bietet. 1) Entschieden hat die hier veruchte
Auslegung etwas Gekünteltes. Es hätte ja auch gar nichts
im Wege gestanden, daß das Gesetz eine wirkliche Ansicht
thatächlich auch im Wortlaute zur Geltung gebracht hätte.

Es hätte einfach statt „Bechränkung der Haftung“ z. B.
„Beschränkbarkeit der Haftung" oder „Recht auf beschränkte
Haftung“ sagen können und analog hätte ich auch im übrigen
diee Ausdrucksweise ohne Schwierigkeit durchführen lassen.

Aber es mag richtig ein, daß eine falche Ausdrucks-
weise eines Geetzes nicht entcheidend sein kann für die recht-
liche Konstruktion eines Rechtsverhältnies, wenn die Geamt-
heit der darauf bezüglichen Rechtssätze, wenn auch vielleicht
im Gegenat zum Wortlaut eine andere Auffaungsweise nicht
nur nicht gerechtfertigt, ondern ogar geboten ercheinen laen.
Wie steht es aber hiermit im vorliegenden Falle?

Hwingt uns thatächlich die Gesamtheit der in Frage
stehenden Rechtsätze dazu, den Erben für die Regel als einen
unbechränkt haftenden änzuehen und demgemäß nur von
einem Rechte deselben, die bechränkte Haftung herbeizuführen,
zu reden, owie umgekehrt nur „vom Verluste diees Rechts,
welcher die unbechränkte Haftung nicht erst eintreten läßt,
ondern nur bestätigt und unabwendbar macht“ ? ?)

') Eine Jnkonequenz in der Ausdrucksweise bedeutet auch nicht,
wie Wendt annehmen will, die Faung des § 2013 Ab. 1:

„Auf eine nach g 1973 oder nach § 1974 eingetretene Be-
schränkung der Haftung" u. s. w.

denn hier handelt es sich um eine noch weitergehende Bechränkung der
Haftung gegenüber den im Aufgebotsverfahren ausgechloenen bezw.
den dieen gleichstehenden Gläubigern, denen gegenüber der Erbe nur
noch auf den Betrag seiner Bereicherung zu haften braucht.

2) Wendt a. a. O. S. 360.

) *
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Mit Recht stellt Wendt seiner Betrachtung den Satz
voran, daß bei unbechränkter Haftung des Erben Rechte zu
erwarten sind, deren Gebrauch und Ausübung, die Bechränkung
der Haftung herbeiführt, während die Gläubiger durch die
Voraussetzungen zu chützen sind, von denen jene Rechte ab-
hängig gemacht werden; daß dagegen bei Annahme der be-
chränkten Haftung Pflichten des Erben zu erwarten ind,
welche geeignet crcheinen, die Gläubiger zu chützen, weshalb
bei Nichtbeachtung bezw. Verlezung jener Pflichten bestimmte
Nachteile, vor allem der Verlust der beschränkten Haftung, den
Erben treffen. Diee Anschauung entspricht durchaus dem
heutigen Rechtszutande. Fast überall da, wo ich die Haftung
auf den Nachlaß beschränkte, haben wir gefunden, daß im
Interee der Gläubiger dem Erben Pflichten auferlegt wurden,
die einereits die möglichte Erhaltung des Nachlasses, anderer-
eits deen gerechte und gleichmäßige Verteilung zum Zweck
hatten. Ist das Gleiche nicht auch nach dem bürgerlichen
Gesetzbuch der Fall’? Kann man hier von Rechten sprechen,
die eine Bechränkung der vorher unbeschränkten Haftung des
Erben herbeiführen? Oder muß mannicht vielmehr von
tiefeinchneidenden Pflichten des letzteren sprechen, bei deren
Verletzung eine Erweiterung der urprünglich nur auf den
Nachlaß bechränkten Haftung eintritt? Nach Wendts Ansicht
hat, wie chon hervorgehoben der Erbe das Recht durch Antrag
auf Nachlaßpflegchaft beziehungsweise Eröffnung des Nachlaß-
konkures seine bis dahin unbechränkte Haftung auf den
Nachlaß zu beschränken. Ist aber thatächlich der Nachlaß
insolvent, o soll der Erbe, sobald er hiervon Kenntnis erlangt,
ofort die Eröffnung des Nachlaßkonkures beantragen, widrigen-
falls er für den aus der Nichtbefolgung dieer Vorschrift
erwachenden Schaden den Gläubigern verantwortlich wird. ')
Also keineswegs von einem Recht des Erben, Konkurseröffnung
zu beantragen und dadurch eine Haftung zu bechränken, kann

) § 1980.
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die. Rede sein. Unnatürlich aber wäre es doch, wollte man
eine Pflicht des unbechränkt haftenden Erben annehmen, elbst
seine Haftung auf den Nachlaß zu bechränken. Diese Pflicht
des Erben findet vielmehr ganz offenbar darin ihre Erklärung
daß nach den Intentionen des Geetzes bei Insolvenz des
Nachlaes der einzelne Gläubiger nur ein Recht auf eine
konkursmäßige Quote feiner Forderung hat, daß dies Recht
ihm aber möglichst geichert werden soll. Aus dieem Grunde
it denn auch der Erbe verpflichtet, sich obald als möglich
über die Verhältnie des Nachlaes Klarheit zu verschaffen,
um hiernach ermeen zu können, ob es geboten ist, den An-
trag auf Konkurseröffnung zu stellen. Veräumt es der Erbe
geeignete Schritte zur Klarstellung der Bilanz des Nachlasses
zu thun, so wird er gleichfalls für den hieraus entstehenden
Schaden den Gläubigern verantwortlich.)) Dieser Schaden,
für den der Erbe eventuell verantwortlich gemacht wird, kann
doch wohl in nichts anderen bestehen als darin, daß er cinige
Gläubiger zu Unrecht voll befriedigt hat, während andere
garnichts oder doch nicht das ihnen zu kommende erhalten.
Natürlich ist, damit der Erbe chadeneratzpflichtig wird, immer
ein Verchulden deselben vorausgesetzt. Dies spricht der
§ 1979 aus, wonach die Gläubiger die Berichtigung einer
Nachlaßverbindlichkeit durch den Erben als für Rechnung des
Nachlasses erfolgt anehen müen, wenn der Erbe den Um-
ständen nach annehmen durfte, daß der Nachlaß zur Berichtigung
aller Nachlaßverbindlichkeiten ausreiche.?) Ein Verschulden,
welches den Erben haftbar macht, liegt aber auch chon dann
vor, wenn er nur fahrlässiger Weie in Unkenntnis des Nach-
laes sich befindet. So ieht das Geeß es unter Umständen
chon als Fahrläsigkeit an, wenn der Erbe ein Aufgebot der
Nachlaßgläubiger zu beantragen unterläßt.s) Verpflichtet onach

1) § 1980.

?) Vergl. über diee Streitfrage im preußichen Recht Dernburg
Pr. R. Bd. II]. S. 626 Anm. 9.

s) $ 1980 Abs. 2.
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das Geez den Erben, in eine sorgfältige und peinlichste
Prüfung der Verhältnie des Nachlajes einzutreten, o wird
man nicht zu weit gehen, wenn man von ihm verlangt, daß
er zwecks eigner Orientirung über die Verhältnisse des Nach-
laes ein Inventar, errichtet, auch ohne daß es des Antrages
eines Gläubigers bedarf.!)

Uebrigens spielt diee auf Antrag eines Gläubiger ein-
tretende Pflicht zur Inventarerrichtung bei Annahme der
prinzipiell unbechränkten Haftung des Erben nur eine ehr
untergeordnete Rolle im Geetze; der Erfolg, der durch dieelbe
chließlich erreicht wird, steht in gar keinem Verhältnis zu dem
großen geetzgeberichen Aufwand, den das ganze Inventarrecht
erforderlich macht. Mit Recht meint daher auch Bingner,?)
daß man von einer Inventarerrichtung eigentlich hätte abehen
können, da das Gesetz einen Zweck viel einfacher hätte erreichen
können, wenn es lediglich eine Frit zur Beantragung der
Nachlaßpflegchaft oder des Konkurses angenommen hätte.s)
Entscheidet man sich dagegen für die bcchränkte Haftung, o
it die Pflicht zur Inventarerrichtung im Interesse der Nachlaß-
gläubiger dringend geboten, damit diee einen Ueberblick über
die Verhältnie des Nachlaes erhalten und eventuell bei
Nachläsigkeit des Erben elbt die Schritte ergreifen können,
welche geeignet sind, die Erhaltung und gerechte Verteilung
des ihnen als einziges Befriedigungsobjekt zustehenden Nach-
laes herbeizuführen.

Haftet der Erbe den Nachlaßgläubiger nur bechränkt
mit dem Nachlae, o muß man auf der anderen Seite auch
verlangen, daß der Erbe nicht ohne jede Verantwortlichkeit

1) Freilich wird es dazn nicht eines notariellen oder gerichtlichen
Juventars bedürfen, wie es onst vorgechrieben it. Es wird genügen,
wenn der Erbe nachweist, daß er ein Privatinventar zur eigenen Infor-
mation mit der nötigen Sorgfalt errichtet habe. Geraten mag daher
immerhin die Errichtung eines förmlichen Inventars ein.

?) Bingner a. a. O. S. 604.

s) a. a. O. S. 664.
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mit den Nachlaß schalten und walten kann, daß er vielmehr
bei seinen Dispositionen die Bestimmung des Nachlasses, der
Besriedigung der Gläubiger zu dienen, sich vor Augen halten
muß. Demgemäß giebt denn auch das Geseß dem Erben im
wesentlichen die Stellung eines Mandatars, welcher für die
Gläubiger den Nachlaß verwalten hat. Dies findet sich aus-
geprochen im g 1978:

„Ist die Nachlaßverwaltung angeordnet oder der Nachlaß-
konkurs eröffnet, o it der Erbe den Nachlaßgläubigern für
die bisherige Verwaltung des Nachlaes so verantwortlich, wie
wenn er von der Annahme der Erbchaft an die Verwaltung

für sie als Beauftragter zu ühren gehabt hätte".
Gemäß § 1991 soll das Gleiche für den Fall der

Unthunlichkeit der Nachlaßverwaltung bezw. des Nachlaß-
konkures gelten. Treten hiernach allerdings die Verwalter-
pflichten des Erben, wie ja eigentlich elbtverständlich it,
ert dann nach außen hervor, wenn der Nachlaß thatächlich
insolvent it oder doch die Wahrcheinlichkeit beziehungsweise
Möglichkeit einer Insolvenz besteht, o ergiebt ich doch zugleich,
daß auch schon vorher der Nachlaß eine gewisse Sonder-
exitenz im Vermögen des Erben einnimmt. Derelbe ist ge-
wiermaßen das Subjekt zweier Vermögenskreie, deren Trennung,
wenn auch nicht immer faktich, o doch juristich vorhanden
ist, und deren verchiedenartige Behandlung im Recht sich
darin zeigt, daß in Bezug auf einen derelben, nämlich den
Nachlaß, dem Erben ein orgames Verfahren im Interesse der
Nachlaßgläubiger zur Pflicht gemacht ist, das ihm bei seinem
eigenen Vermögen nicht obliegt. Auch liegt es im eigenen
Interee des Erben, zum wenigsten rechnerich den Nachlaß
von seinem eigenen Vermögen getrennt zu halten. Denn tritt
päterhin durch irgend welche Umstände Inolvenz des Nach-
laes ein, o hat der Erbe gemäß einer Pflicht zur Rechnungs-
legung!) darzuthun, daß die Insolvenz nicht durch von ihm
zu vertretende Umstände herbeigeführt it; er muß dazu über

1) § 666.
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alle in Bezug auf den Nachlaß eingetretenen Veränderungen
Rechnung legen; ') er muß Vermehrungen desselben aus
ich elbt heraus den Gläubigern in Rechnung stellen,?) wogegen
er natürlich auf der anderen Seite für seine Aufwendungen
zur Verwaltung und Erhaltung des Nachlaes Eratz ver-
langen kann.?) Selbstverständlich it, daß nur soweit den
Erben ein Verchulden trifft, er für Veränderung des Nachlaß-
bestandes aufzukommen hat; zufällige Minderungen deselben,
zum Beispiel zufälligen Untergang von Nachlaßachen, hat er
nicht zu vertreten.1) Alo auch nach Annahme der Erbschaft
bleibt dieselbe in der Hand des Erben getrennt von desen
eignen Vermögen ein Sondervermögen, welches ein eigenes
Schicksal hat und, welches elbstständiger Vermehrungen und
Verminderungen fähig ist. Die Bestimmung diees Sonder-
vermögens, der Befriedigung der Gläubiger zu dienen, muß
ich der Erbe elbt dann bei seinen Dispositionen vor Augen
halten, wenn der Nachlaß thaiächlich solvent it; denn es
kann ja hinterher immer noch durch irgend welche Umstände
Insolvenz eintreten; kommt es dann zum Konkure, so hat
der Erbe über seine ämtlichen bis dahin getroffenen Ver-
fügungen Rechenschaft abzulegen. Dies kann unter Umständen
hart für den Erben sein; es it jedoch lediglich eine Konsequenz
einer beschränkten Haftung.

Alles in allem muß man aus dem Vorhergehenden ent-

!) Gemäß § 259 B. G. B. ist er sogar verpflichtet eine geordnete
Zuammenstellung der Einnahme oder der Ausgaben enthaltende Rechnung
mitzuteilen und, so weit üblich, Belege vorzulegen.

?) §8 667. Außerordentliche Erwerbungen, die der Erbe mit den
Mitteln des Nachlasses für sich macht, darf er dagegen für ich behalten
Vergl. Motive Bd. V S. 627, 628.

sz) § 670.
1) Daher denn auch der oben chon erwähnte § 1979 : Die Be-

richtigung einer Nachlaßverbindlichkeit durch den Erben müsen die Nach-
laß-Gläubiger als für Rechnung des Nachlasses erfolgt gelten lassen.
wenn der Erbe den Umständen nach annehmen durfte, daß der Nachlaß
zur Berichtigung aller Nachlaßverbindlichkeiten ausreiche.



nehmen, daß es mannigfache Pflichten sind, die dem Erben
obliegen und daß von der von ihm ausgestellten Regel
aus!) Wendt konsequenter Weie zur Annahme der bechränk-
ien Haftung hätte kommen miüsen.

Weist onach das Gesetz die Gläubiger auf den Nachlaß
als das ihnen allein haftende Befriedigungsobjekt, o muß es
auch daür orgen, daß derelbe nuumehr auch gleichmäßig allen
Gläubigern zu gute kommt. Von dieer Auffaung ausgehend
hatte denn auch, wie wir gechen haben, das Gesetz den
Nachlaßkonkurs dem Erben zur Pflicht gemacht; es muß aber
weiter verhindert werden, daß einzelne Gläubiger sich im Wege
der Zwangsvollstreckung die ihnen ja eigentlich gar nicht zu-
kommende volle Befriedigung verchaffen und so unter Beiseite-
ezung der par condicio creditorum, deren Annahme doch
offenbar dem Geseyß zu Grunde liegt, die Befriedigung anderer
Gläubiger beeinträchtigen und eventuell vereiteln. Zu dieem
Zweck dient das Aufgebotverfahren?) und die sogenannten
aufschiebenden Einreden. Das erste oll dem Erben eine be-
queme Handhabe bieten, um einen genauen Ueberblick über
den Schuldenstand des Nachlasses zu crhalten und umhiernach
zwecks gerechter Verteilung die geeigneten Entschließungen
treffen zu können, weshalb ja daselbe bekanntlich unter Um-
ständen dem Erben zur Pflicht gemacht ist. Die aufschiebenden
Einreden aber ollen dem Erben eine ungestörte Prüfung der
Verhältnisse des Nachlaes ermöglichen und ihn so vor Ueber-
cilungen bewahren, indem ihm das Recht gegeben wird, falls
er innerhald eines Jahres eit Annahme der Erbchaft den
Antrag auf Erlaung des Aufgebots der Nachlaßgläubiger
getellt hat, bis zur Beendigung des Aufgebotsverfahrens, auf
jeden Fall aber bis zum Ablauf der erten drei Monate nach
Annahme der Erbschaft, die Berichtigung einer Nachlaß-

1) a: :a. O. 360.
p 19 700 f. Vergl. über die formellen Vorausezungen des

Aufgebotsverfahrens die vorgechlagenen Aenderunren zur C. P. O.
Denkschrift S. 835, 836.
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verbindlichkeit zu verweigern.) Es it alo während dieses
Zeitraumes zwar nicht das Erkenntnisverfahren, wohl aber
das Executionsverfahren gehemmt, oder richtiger geagt, der
Erbe hat es in der Hand jede Zwangsvollstreckung zu inhibiren.2)
Macht derelbe von dieem einem Rechte, das freilich zugleich
unter Umständen wenigstens eine Pflicht bedeutet, nicht Ge-
brauch, o haben die Gläubiger in der perönlichen Verant-
wortlichkeit des Erben ihre Deckung zu uchen. Bei Insolvenz
des letzteren freilich kann diee persönliche Verantwortlichkeit
wenig nützen. Jufolgedesen bestimmt das Geseß im g 206d
der Konkursordnung, ?) daß im Falle der Konkurseröffnung
die nach dem Eintritt des Erbfalls erfolgten Maßregeln der
Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung (sc. soweit sie
noch nicht realisirt ind) ein Recht auf abgeonderte Befriedigung
nicht gewähren, offenbar doch nur deshalb, weil auch chon
vorher der betreffende Gläubiger nur ein Recht auf konkurs-
mäßige Befriedigung hatte.!)

Aus demelben Grunde, um nämlich die Befriedigung
eines Gläubigers zum materiellen Schaden eines anderen zu
verhindern, erklärt sich auch der § 1977 Ab. 1°), betresend
das Aufrechnungsrecht eines Nachlaßgläubigers gegen eine
nicht zum Nachlae gehörige Forderung des Erben. Haftete
letzterer thatächlich unbechränkt, o müßte es doch dem
Nachlaßgläubiger freitehen, abgeehen von der ihm auf
erlegten Bechräukung durch die auchiebenden Einreden, For-
derungen, die er gegen den Nachlaß hat, auf eine eignen

)' â 92014, 2015.
“D § 696a. C. P. O.

) ‘Denkschrift S. 367.
‘) Vergl. auch § 2016.

)» §$ 1977: „Hat ein Nachlaßgläubiger vor der Anordnung der
Nachlaßverwaltung oder vor der Eröffnung des Nachlaßkonkures seine
Forderung gegen eine nicht zum Nachlasse gehörende Forderung des
Erben ohne deen Zutimmung aufgerechnet, o it nach der Anordnung
der Nachlaßverwaltung oder der Eröffnung des Nachlaßkoukures die
Aufrcchnung als nicht erfolgt anzuehen.
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Schulden an den Erben aufzurechnen und würde sich eine
Aufhebung dieer Compenation, im Falle später Nachlaß-
pflegchaft oder Nachlaßkonkurs eintritt, chwer rechtfertigen
laen. Geboten ist dagegen die Bestimmung des § 1977 bei
Annahme der beschränkten Hatung, da in dieem Fall der
betreffende Gläubiger auf weiteres als die konkursmäßige
Quote einer Forderung keinen Anpruch hat. Würde man
hier die Aufrechnung zulaen, o könnte bei Insolvenz des
Nachlaes der Zweck des Inventarrechts vollkommen vereitelt
werden, indem der Erbe die ihm gegen einen perönlichen
Schuldner zustehende Forderung verlöre und eventuell nur die
konkursmäßige Quote wiederempfinge. Würde man ihn da-
gegen gemäß F 205g N. 1 K. O.!) als Massegläubiger im
Konkurse zulaen, o würde die Konkursmasse eine Schädi-
gung erfahren, indem der betreffende Nachlaßgläubiger auf
Kosten der übrigen volle Befriedigung erhielte, was gleichfalls
nicht den Intentionen des Gesetzes entspricht ?).

Schließlich würde auch der §$ 695 der C.-P.-O.s) in der
neu vorgechlagenen Faung bei Annahme der unbeschränkten
Haftung nur eine ehr untergeordnete Bedeutung haben.
Konsequenterweie könnte derelbe nämlich eigentlich nur An-
wendung finden, falls die Vorausezungen der gs 1990 oder
1992 vorlägen. Andernfalls würde jeder Erbe, falls er nicht
Konkurs oder Nachlaßpflegchat beantragt hätte, in welchem
Falle sich die Einrede einer bechränkten Hatung als ein
Bestreiten einer Pasivlegitimation darstellen würde, immer
unbechränkt haften, und könnte daher eigentlich auch uicht
von einem Vorbehalt der befchränkten Haftung die Rede sein;
vielmehr müßte der Erbe, um einer unbechränkten Verurteilung
zu entgehen, vor der Fällung des Urteils Nachlaßpflegchaft
oder Nachlaßkonkurs beantragen. Das Gesetz will jedoch
augenscheinlich den Vorbehalt der bechränkten Haftung immer

') Denkschrift S. 367.
'’) Vergl. auch Motive Bd. V S. 635.
) Denkschrift S. 340.
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zulaen; es oll genügen, wenn der beklagte Erbe Insolvenz
des Nachlaes behauptet und demgemäß die Einfügung eines
Vorbehalts beantragt.!)

Manchmal werden auch die Verhältnie o liegen, daß
die Bilanz des Nachlasses vorläufig noch vollkommen in der
Schwebe ist; o kann vielleicht der Ausgang des in Frage
stehenden Prozees, wenn es sich zum Beipiel um ein größeres
Wertobjekt handelt, für die Solvenz beziehungsweise Insolvenz
des Nachlases entcheidend ein. Es ercheint doch eigentlich
als elbtvertändlich, daß in einem solchen Falle dem Erben,
auch ohne daß er Nachlaßkonkurs beziehungsweise Nachlaß-
pflegchaft zu beantragen braucht, das Recht zustehen muß,
sich die Bechränkung seiner Haftung vorzubehalten.?)

Noch nicht erörtert it bislang die Frage, in welcher Be-
ziehung die Nachlaßpflegchaft zur Frage der Haftung des
Erben steht. Bekanntlich soll, wie behauptet wird, auch diese
ebeno wie der Nachlaßkonkurs nur ein Mittel sein, um die
befchränkte Haftung zu erlangen. Ebenso natürlich ist es
aber, dieelbe als ein Mittel zu bezeichnen, um die beschränkte
Haftung des Erben zu verwirklichen.

Nicht weil der Erbe Nachlaßpflegchaft beantragt hat,
haftet er bechränkt, ondern weil er bechräukt haftet, hat er
das Recht, die Nachlaßpflegchaft zu beantragen. Dies Recht
auf Nachlaßpflegchaft ist eine Folge einer bechränkten Haf-
tung, keineswegs aber hat die bechränkte Haftung die
Einetzung einer Nachlaßpflegchaftt zur Voraussetzung. Wie
wir geehen haben, war auch dem franzöichen Recht
bereits ein ähnliches Institut bekannt ?); daelbe war geboten
durch die Gefahren, die die perönliche Verwaltung des Nach-

1) Man kann dies wenigstens aus § 696€ C. P. O. in Verbindung
mit §§ 695 u. 696 folgen.

?) Wendt (S. 369) will dem Erben das Recht geben, immer chon
bedingt von der Einrede der bechränkten Haftung Gebrauch zu machen.
Strohal dagegen spricht sich über diese Frage nicht aus.

3) Vergl. S. 24 (code civil § 802).
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laes sür den Erben mit sich brachte, indem lehterer nur
berechtigt war, bloße Verwaltungshandlungen vorzunehmen,
weitergehende eigenmächtige Verügungen dagegen die Ver-
wirkung der beschränkten Haftung zur Folge hatten. Aber
auch sonst kann eine Nachlaßverwaltung von mannigfachen
Gefahren für den Erben begleitet sein. Nicht immer wird
dieer vielleicht den Anprüchen, welche eine Nachlaßliquidation
unter Umständen an ihn stellt, gewachen sein; es sind viel-
leicht für ihn vollkommen neue, ihm durchaus fernliegende
Verhältnisse, in die er durch Erbgang plötzlich hineinberufen
wird. Ist es öfter chon für einen Fachmann vielleicht
chwer, über die Verhältnisse eines Handelsgechäfts Klarheit
zu chaffen und die Liquidation deelben zu leiten, wie-
viel mehr für eineu Erben, der in kaufmännichen Sachen
vielleicht vollkommen unerfahren ist.)) In dergleichen Fällen
wird es dem Erben wahrcheinlich chon unmöglich ein, ich
über die Verhältnie des Nachlases einigermaßen Klarheit
zu verchaffen; keinenfalls aber wird er im Stande ein, die
Liquidation in geregelter Weie durchzuführen. Erforderlichen
Falls aber muß er über seine Gechäftssührung Rechnung
legen und wie ein Veiwvalter für dieelbe haten. Hieraus
aber können sich, zumal wenn die Bilanz des Nachlasses vor-
ert zweifelhaft ist, chwere Schädigungen für den Erben
ergeben, indem er hohen Schadeneratzanprüchen der Gläubiger
wegen chlechter Verwaltung ausgeezkt wird. Umaolchen
Gefahren, die die beschränkte Haftung vollkommen illuorich
machen können, vorzubeugen, giebt das Gesetß dem Erben das
Mittel der Nachlaßpflegchaft. Dieselbe it alo, wie chon
vuben betont, keineswegs die Voraussetzung der beschränkten
Haftung, sondern bildet vielmehr erst eine Konsequenz und
die volle Verwirklichung derselben.

Es erübrigt sich, noch kurz auf diejenigen Gründe ein-
zugehen, welche angeblich für die Annahme der unbeschränkten
Haftung prechen sollen. Zn erster Linie wurde hierfür an-

1) Vergl. die Ausführungen von Bernhöft a. a. O. S. 102.
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Jjeführt der Wortlaut des § 1975: „Die Haftung des Erben
ür die Nachlaßverbindlichkeiten bechränkt sich auf den Nach-
(air. wenn eine Nachlaßpflegchaft zum {zwecke der Befriedi-
zur4 der Nachlaßgläubiger (Nachlaßverwaltung) angeordnet
oder der Nachlaßkonkurs eröffnet it." Jedoch will das Gesetz
hiermit wohl ausdrücken, daß der Erbe nunmehr jeder Ge-
fahr für sein eigenes Vermögen, die ihn noch hätte treffen
können, enthoben ist. Oder aber, man kann auch annehmen,
daß hier die Thatache Ausdruck sinden ollte, daß infolge
des mit dem Nachlaßkonkurs oder der Nachlaßverwaltung ein-
getretenen Verlustes der Dispositionsbefugnis !) über den
Nachlaß der Erbe nun auch einereits den Nachlaßgläubigern
gegenüber vollkommen angriffsrei gestellt it, o daß wegen
Erbchaftschulden weder Klagen noch Zwangspollstreckungen
gegen ihn gerichtet werden dürfen, daß vielmehr fortan Forde-
rungen der Erbschatsgläubiger nur noch im Konkure be-
ziehungsweie im Wege der Klage gegen den Nachlaßverwalter
geltend gemacht werden können.

Ferner will bekanntlich Strohal den Inhalt der gg 1990
bis 1992 in Verbindung mit dem eben erwähnten g 1975
für seine Meinung verwerten. Im § 1990 wird nämlich
ausg.prochen, daß, falls die Einleitung oder Fortführung der
Nachlaßverwaltung oder des Nachlaßkonkures Mangels einer
den voraussichtlichen Kosten entprechenden Masse unthunlich
it, der Erbe die Nachlaßgläubiger befriedigen darf, o viel
ich melden; ?) reicht zur Beriedigung cincs der ich meldenden
Gläubiger der Nachlaß nicht mehr aus, o darf der Erbe
in o weit die Befriedigung deselben verweigern, it aber

1) § 1984.
?) Ausdrückl cher Ablehnung eines Antrages auf Konlurseröffuung

oder Nach aßpfslegchat bedarf es hierzu aber nach dem Wortlaut des
Geotzes nicht. Jn zweifelhaften Fällen w rd freilich der Erbe, um ich
vor Schaden zu bewahren, eine ausdrückliche Entscheidung hcrbeiführen.
So auch Bing.n a. a. O. S. 603.
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anderereits, wenn er von dieem Rechte Gebrauch macht,
verpflichtet, den Nachlaß zum ¿Zwecke der Befriedigung des
betreffenden Gläubigers im Wege der Zwangsvollstreckung
herauszugeben. Auch dadurch wird dies Recht des Erben, seine
beschränkte Haftung geltend zu machen, nicht ausgechloen
werden, daß der Gläubiger nach dem Eintritt des Erbfalles
im Wege der Zwangsvollstrectung oder der Arretvollziehung
ein Pfandrecht oder eine Hypothek oder im Wege der eint-
wiiligen Verfügung eine Vormerkung erlangt hat. Ferner
oll nach § 1992, falls die Ueberchuldung des Nachlasses
lediglich auf Vermächtnien und Auflagen beruht, der Erbe
nicht verpflichtet ein, Konkurs zu beantragen; er mußjedoch
alle Vermächtnisse gleichmäßig kürzen. Daraus aber, daß nach
seiner Meinung in den vorgenannten Paragraphen eine be-
chränkte Haftung festgeezt wird, will, wie erwähnt, Strohal
entnehmen, daß abgeehen von dieen Ausnahmefällen der
Erbe unbeschränkt haftet. Daß der § 1976 hierfür nicht in
Betracht gezogen werden braucht, ergiebt ich aus unseren
obigen Ausführungen. Es handelt sich onach nur noch um
die Bedeutung der $F§ 199091992. Jedoch nicht über die
eine oder andere Art der Haftung soll in dieen Paragraphen
eine Bestimmung getroffen werden, ondern lediglich über die
Art und Weie der Liquidation des Nachlaes. Dieselbe oll
nämlich nach den offenbaren Intentionen des Gesetzes in o
weit dem Erben überlaen werden, als sie deen Kräfte nicht
übersteigt. Es soll daher im Falle der Insolvenz in der
Regel das Konkursverfahren Platz greifen, ausgenommen bei
Geringfügigkeit des Nachlasses, wo natürlich auch die Inter-
een der Gläubiger, die gefährdet werden können, in der
Regel nur unerhebliche sein werden oder in dem Falle, wo
die konkursmäßige Verteilung ohne Schwierigkeit auch durch
den Erben perönlich durchgeführt werden kann, weil die in
Frage stehenden Forderungen + die Vermächtnie und Auf-
lagen werden aus dem Testamente immer genau bekannt
sein – vollkommen klar sind. Lediglich dies will das Gesetz
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als Ausnahme von der allgenteinen Regel feststellen; ) bei
dieser Gelegenheit spricht daselbe allerdings die beschränkte
Haftuug aus, jedoch nicht in der Absicht, dieelbe hier als
etwas ausnahmseweises estzustellen, ondern indem cs dieselbe
als allgemeine Regel vorausetz.

Weiter wird zur Begründung der unbeschränkten Haftung
darauf großes Gewicht gelegt, daß das Gesetz nicht allgemein
die Aufhebung der Konuion anordne, sondern lediglich im
§ 1976 ?) für den Fall des Nachlaßkonkurcs und der Nachlaß-
pflegchaft und im § 1991, wo der Erbe diese beiden Mittel
nicht in Anwendung bringen kann, beziehungsweise nicht
braucht.

Muß man hicraus folgern, daß nun, abgeehen von
den erwähnten Fällen der Erbe unbeschränkt haftet?

Der Zweck, weshalb das Nichteintreten der confusio
bonorum bestimmt wird, it doch nur der, den Erben vor
Schädigungen an seinem eigenen Vermögen durch den Erbfall
zu bewahren; er oll uicht seine eigenen Forderungen an den
Nachlaß verlieren, falls ihm dieer keinen Erat für den Ver-
lut bietet. Ist die Erbchaft solvent, o kann es für den
Erben vollkommen gleichgültig ein, ob Konfusion eintritt
oder nicht. Die Sache gewinnt erst praktiche Bedeutung,
wenn der Nachlaß inolvent ist; ert für dieen Fall braucht
daher das Gesetz eine ausdrückliche Bestimmung zu treffen.

1) Klanssen (a. a. O. S. 12) agt, das Gesel nomiere nur deshalb
für ganz bestimmte Fälle die bechränkte Haftung, weil sonst auch bei
vollkommener Solvenz der Erbe das Recht habe, die Gläubiger auf
den Nachlaß zu verweien, es müe aber genügen, daß dem Erben dies
Recht im Falle der Insolvenz zutehe. Einer Zulaung der Haftung
cum viribus auch bei Solvenz des Nachlasses, ei eine unnütze Er-
weiterung des Prinzips der bechränkten Haftung.

?) $ 1976: „Jt die Nachlaßverwaltung angeordnet oder der
Nachlaßkonkurs eröffnet, o gelten die in Folge des Erbfalls durch Ver-
einigung von Recht und Verbindlichkeit oder von Recht und Belatung
erlochenen Rechtsverhältnisse als nicht erlochen".
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Bräucht nun die Insolvenz nach dem Gesetze nicht in be-
limmter Weie nach außen hervorzutreten, wie zum Beispiel
nach französichem Recht oder preußichem Landrecht, o würde
man allerdings eine allgemeine Aufhebung der Konfusion er-
warten dürfen. )) Muß sich dagegen die Inolvenz in be-
stimmten Wirkungen, wie zum Beipiel nach dem bürgerlichen
Gesetzbuch in dem Eintritt des Nachlaßkonkures äußern, o
braucht sich die Bestimmung über das Nichteintreten der
Konfuion auf dieen Fall bechränken und muß ich höchstens
noch auf die Fälle erstrecken, wo ausnahmsweise ein Nachlaß-
konkurs nicht einzutreten braucht (F 1991, 1992) oder, wo
die Solvenz zweifelhaft ein kann, nämlich im Falle der Ein-
ezung einer Nachlaßverwaltung. So hatte denn auch der
[. Entwurf, der doch unzweifelhaft auf dem Standpunkt der
bechränkten Hatung stand, die Aufhebung der Konfusion
ausdrücklich nur im Falle der Insolvenz, falls nämlich Nachlaß-
konkurs beantragt oder die Abzugseinrede geltend gemacht
wurde, angeordnet. ?)

Schließlich wurden auch noch die freie Dispoitions-
befugnis des Erben über die Nachlaßzegentände und der
Umstand, daß auch in das Erbenvermögen wegen Nachlaß-
sorderungen Zwangsvollstreckung zuläsig ei, als Gründe
gegen die Annahme derbechränkten Haftung angeführt. Aller-
dings it der Erbe in einer Dispoitionsbefugnis über den
Nachlaß Dritten gegenüber vollkommen unbechränkt. Nur

!) So auch preußiches Landrecht I. 16 § 487: Ist jedoch der
Nachlaß thatächlich solvent, so soll troy der bechränkten Haftung die
Konfuion eintreten. Vergl. § 488: „Wenn jedoch bei dem Aufgebote
die Zulänglichkeit des Nachlasses sich ergiebt, o erfolgt die Vereinigung
vom Tage des erfolgten Präkluionserkenntnises". Vergl. auch code
civil g 862. Vergl. auch ächiches Bürgerliches Gesetßbuch §. 228ù,
wonach der Erwerb der Erbschaft die conkusio bonorum mit ich
ührt, die jedoch im Falle der Insolvenz ihre Aufhebung findet. Vergl.
§ 2329.

:) Vergl. I. Entw. §§ 3114 u. 2133 Ab. 2
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obligatorich ist, wie wir geehen haben, die Verfügungs-
besugnis des Erben in gewisser Hinsicht bechränkt, indem
ihm im Interee der Nachlaßgläubiger ein gewisses orgames
Verfahren zur Pflicht gemacht wird, und er bei Vernachläsi
gung dieser Sorgfalt, o zum Beispiel für leichtfertige Ver-
chleuderung von Nachlaßachen, perönlich den Gläubigern
verantwortlich wird. Ganz analog war ja, wie wir geehen
haben, die Stellung des landrechtlichen Benefizialerben, und
trotz der freien Dispositionsbefugnis deselben hat sich weder
Theorie noch Praxis gecheut, denelben nur mit dem Nachlaß
haftend anzuehen !)

Das Gleiche wird man daher auch ruhig für das bürger-
liche Gesetzbuch annehmen können. Wie sollte auch ohne
Veräußerung von Nachlaßobjekten der Erbe in der Lage ein,
eine Aufgabe als Liquidator des Nachlaes zu erfüllen. So
wird nicht immer der Nachlaß Baarmittel zur Tilgung der
Schulden aufweien, o daß es unbedingt notwendig wird, zur
Verilberung von Nachlaßobjekten zu chreiten. Wem die
Durchführung derelben durch den Erben bedenllich ercheint,
der muß denselben entweder den tief eingreifenden und lästigen
Beschränkungen des französichen Rechts unterwerfen, oder er
muß die ganze Erbchaftsregulierung dem Gericht übertragen.

Auf der anderen Seite muß freilich diee unbechränkte
Dispositionsfreiheit des Erben dazu führen, die Zwangsvoll-
streckung wegen Nachlaßforderungen auch in ein eigenes Ver-
mögen zuzulaen. Dies war ja auch bislang chon nach dem
§ 696 der C.-P.-O.?2) der Fall und it noch mehr nach dem
bürgerlichen Geeyßbuch geboten, weil nach dieem ein Inventar
gar nicht immer vorhanden zu sein braucht, und es daher
große Schwierigkeiten für die Gläubiger bieten dürfte, die
Nachlaßgegenstände herauszufinden.

1) Vergl. S. 22 Anm. 2.
2) In den Motiven zur Zivilprozeßorduung wird diee Neuerung

damit motivirt, daß dieelbe durch die freie Dispoitionsbefugnis des
Erben geboten sei. Vergl. Hahn, Materialien zu den Reichsjustizgeeten
Bd. 2 S. 444.
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Zudem ist es nicht nur ein Recht, ondern auch eine
Pflicht des Erben, den Nachlaß zu verilbern und aus dem
Erlös die Gläubiger zu befriedigen. Ist derelbe in Erfüllung
dieer seiner Pflicht läig, o wäre cs unbillig, wenn hieraus
Weiterungen und Belästigungen der Gläubiger hervorgingen.
Fühlt der Erbe sich aber der Aufgabe der Liquidation nicht
gewachen, o mag er zu dem Mittel der Nachlaßpflegschaft
greifen, wodurch es ihm zugleich ermöglicht wird, die Wieder-
aufhebung bereits vorgenommener Zwangsvolltreckungen,
(2c. o weit dieelben noch nicht realisirt sind), zu erreichen.

Läßt man hiernach aber Zwangsvolltreckungen wegen
Nachlaßforderungen in das perönliche Vermögen des Erben
zu, so ist es eine notwendige Konsequenz, daß auf der anderen
Seite auch der Nachlaß dem Zugriff der perönlichen Gläu-
biger des Erben ausgesetzt it.!)

Zum Schluß erübrigt es ich noch, kurz einen Rückblick
über das Inventarrecht des Gesetzbuches zu geben und eventuell
noch einige Ergänzungen anzufügen.

Offenbar kommt das vom Gesetzbuch angenommene System
dem des preußichen Landrechts unter den bisherigen Rechten
am nächsten.

Aus demelben ist sowohl der Erbschaftserwerb ipso
jure als auch das Inventarrecht kraft Gesetzes übernommen.
Abweichend vom Landrecht oll jedoch das Inventarrccht ver-
oren achen nicht durch 'crabäumung einer gesetzlichen Frit,
ondern, abgeehen von den Folgen böswilliger Handlungs-
wei- ”) und der Verweigerung oder Verzögerung der zur Auf-
nahme des Inventars erforderlichen Auskunft s), ert durch

Auch dies war nach dem preußichon Landrecht troß Annahme
der bechränkten Haftung der Fall. Vergl. S. 20 Aum. 3. Jedoch
können Maßregeln der Zwangsvollstrecklung in den Nachlaß durch
persönliche Gläubiger des Erben ihre Aufhebung finden, falls es zum
Nachlaßkonkurs oder zur Nachlaßverwaltung kommt. Vergl. § 696€
Ab. 2 C. P. O. Denkschrift S. 341.

) j 2005. Ab. 1.
s) 8§ 2003, 2005.
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Veräumung einer auf Antrag eines Nachlaßgläubigers zu
bestimmenden Frit. Gegenüber einzelnen Gläubigern kann
ferner dasselbe verloren gehen durch Verabäumung des Ein-
rederechts im Prozeß !) oder durch Verweigerung der Leitung
des Offenbarungseides.?)

Wie große Bedenken die Umwandlung der geehlichen
in eine richterliche Inventarfrist hervorruft, it schon in den
Kritiken zum I. Entwurf genügend hervorgehoben.)

Wie die Motive!) erklären, will man auf diese Weie
den Härten, welche die geetzliche Inventarfrit des allgemeinen
Landrechts anerkanntermaßen mit ich gesührt hat, vorbeugen.
Diese Absicht ist durchaus zu billigen; nur durfte die Durch-
sührung derelben nicht, wie es hier gechieht, zum Vorteile
des Erben die berechtigten Intereen der Nachlaßgläubiger
chädigen.

Im Interesse der letzteren it nämlich das Vorhandenein
eines zuverlässigen Inventars ein unumgängliches Erfordernis;
ohne ein olches ist die Erkenubarkeit des Nachlaes überhaupt
unmöglich; das Vorhandensein eines Inventars muß daher
die Grundlage der bechränktoan Haftung bilden. So machen
denn auch die bisherigen Rechte dem Erben die Inventar
errichtung innerhalb einer belimmten Frist zur Pflicht.

Die vom bürgerlichen Geeßbuch beliebte Regelung aber
bringt es mit sich, daß oft gar kein Inventar, oft vielleicht
ert nach längerer Zeit eit dem Erbfall ein olches errichtet
wird.

Das Vorhandensein eines Nachlaßverzeichnies it aber
Vorbedingung sür die Aufklärung der Nachlaßbilanz, und ist
des weiteren auch die Grundlage einer geordneten Verwaltung
und Rechnungslegung. Ohne ein zuverlässiges Inventar ist
eine genügende Kontrole des Erben überhaupt nicht möglich.

§ 696 Ab. 1 C. P. O.
1 § 2006.
p.Ech.a. a. O. S. 11. ff.
") Motive Bd. V S. 609.

Bähr a. a. O. S. 561 ff.



Welcher Erbe wird aber, wenn vielleicht erst nach Jahren,
wo chon eingreifende Veränderungen in Bezug auf den Nachlaß
vor sich gegangen sind, noch mit einiger Genauigkeit ein aus-
reichendes Inventar errichten können. In der möglichst baldigen
Aufnahme des Inventars liegt vielmehr die beste Garantie
für die Richtigkeit des Vermögensverzeichnies. Auch die auf
Verlangen eines Nachlaßgläubigers dem Erben obliegende eid-
liche Bekräftigung des Inventars wird die Garantie für die
Richtigkeit deelben nicht erheblich verstärken. Für einen ge-
wienhaften Erben wird ein solcher Eid, wenn er ert nach
längerer Zeit geleitet werden soll, eine Tortur bedeuten,
während ein weniger gewissenhafter oder gar unredlicher Erbe
ohne Skrupel ein ungenaues Inventar eidlich bestärken wird.
Selten wird man ihm dann nach längerer Zeit noch nach-
weien können, daß er sich einer ehr fahrlässigen oder vor-
ätzlichen Verletzung der Eidespflicht chuldig gemacht habe;
er wird sich vielmehr stets damit entschuldigen, daß ihm ein
genauerer Ueberblick nicht mehr möglich geween ei. Nach
allem stellt ich die richterliche Inventarfrist als eine ziemlich
gewagte Neuerung des Gesetzes heraus, für welche das bis-
herige Recht keine Anknüpfungspunkte bietet und die man im
Interee der Gläubiger recht gut hätte vermeiden können.!)

Im übrigen darf man jedoch die Neuerungen des bürger-
lichen Geeßbuches gegenüber dem I. Entwurf durchaus als
Verbeerungen bezeichnen. Zu billigen ist es namentlich, daß
im Gegenaß zum I. Entwurf, aber in Anchluß an die
Praxis des gemeinen und Preußichen Rechts, sich das Geetz
auf den Standpunkt der Haftung cumviribus gestellt hat.
Daß die überwiegenden Gründe für diee Art der Haftung

1) Nach Eck a. a. O. findet sich diee richterliche JInventarfrist in
einem Nreußichen Gesehentwurf von 1835. Praktich in Geltung war
dieselbe bereits im Preußischen Erbchaftsedikt, wurde aber bei der Ab-
fas ung des Preußichen Landrechts ausdrücklich abgelehnt. Ueber die
Begründung der Ablehnung vergl. Bornemann, Preußiches Zivilrecht
Bd. VI S. 303.
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prechen, hat ja namentlich Eck!) überzeugend ausgeführt.
Für das bürgerliche Gesetzbuch findet sich die Hatung cum
viribus, wie wir geehen haben, ausdrücklich bestätigt in den
§§ 1990—1992. Aber auch die übrigen Bestimmungen des
Geeßes, namentlich die Verpflichtung des Erben, im Falle
der Inolvenz Konkurseröffnung zu beantragen, ?) laen ich
gleichfalls, wie ausgeührt, nur im Sinne einer auf den
Nachlaß bechränkten Haftung deuten.

Um dieselbe aber voll zur Durchführung zu bringen und
den Erben auch gegen die etwaigen Gefahren der Nachlaß-
liquidation sicher zu stellen, steht ihm das Mittel der Nachlaß-
pflegchaft )) zur Verfügung, welche es ihm ermöglicht, sich
der Pflicht der Nachlaßregulierung zu entledigen.

Eine Folge der bechränkten Haftung bildet das in Bezug
auf die perönliche Nachlaßverwaltung seitens des Erben
ingirte Auftragsverhältnis, !) in welchem der letztere gegenüber
den Gläubigern stehen soll. Die Konsequenzen desselben sind
bereits oben (S. 61, 62) entwickelt.

Durchaus zustimmen wird man auch den Bestimmungen
des Gesetzes über die Befriedigung der Nachlaßgläubiger.

Es ist dem Erben nicht, wie im preußichen Recht, die
chwierige und mit erheblichem Riiko für ihn owohl wie für
die Gläubiger verbundene Aufgabe zugemutet, elbt nach
konkursmäßigen Grundätzen die Gläubiger befriedigen zu
müen. )) Es begünstigt denselben auch nicht einseitig auf
Koten der Gläubiger, indem ihm keineswegs, wie nach
Jutinianeichen Recht gestattet wird, die Gläubiger zu be-

) ja. t. O.. -S. 26 ff.

» k 1980.
:) 8§ 1981-1988.
') Für vor der Annahme der Erbchaft getrofene Verfügungen

oll dagegen der Erbe nur wie unbeauflragter Geschäftsführer haten
§ 1978 Abî..1-

) Befürwortet würde diee Art der Befriedigung von Eck a. a. O.
S. 29 ferner auch Gierke S. 192.
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friedigen, o wie ie sich melden. !) Vielmehr soll es im Falle
der Insolvenz stets zum Konkurs kommen. Dies ist durchaus
gerechtfertigt. Denn ist der Nachlaß insolvent, o ist derelbe
für den Erben einem ganzen Umfange nach thatächlich eine
iremde Sache; es wäre unberechtigt, wenn er auch noch ferner-
hin mit demelben frei chalten und walten und ihn zum
Gegenstande seiner Spekulationen machen könnte. Die Gläubiger
ind es jetzt, denen der Nachlaß zukommt, welcher nunmehr
die Bestimmung hat, zu ihrer gleichmäßigen und gemeinamen
Befriedigung zu dienen. ?) Der sicherte und in der Regel
auch wohl der geeignette Weg s) hierzu ist unzweifelhaft der
Weg des Konkures, deen Beantragnng daher owohl dem
Erben, wie den Gläubigern offen steht und ersterem ogar zur
Pflicht gemacht it. Nothwendig ist hierzu freilich, daß über
die Verhältnisse des Nachlaes die nöthige Klarheit herrcht.
Hierfür zu sorgen, it Sache des Erben, dem zu dieem Zweck
die auchiebenden Einreden und das Aufgebotsverfahren !) als
Hülfsmittel zur Seite stehen. Macht er von dieen Mitteln
nicht den richtigen Gebrauch und verharrt demgemäß in
chuldhafter Unkenntnis der Verhältnisse des Nachlasses, so ist
er für den hieraus entstehenden Schaden den Gläubigern
verantwortlich.

Zugleich it vom Gesetz Vorsorge getroffen, daß eine Be-
ricdigung einzelner Gläubiger auf Kosten der übrigen ver-
hindert wird. (§8 1977. § 205 d. K.-O. Vergl. oben S. 55, 56.)

In zwei Fällen it es dem Erben geslattet, auch wenn
der Nachlaß insolvent it, die Befriedigung der Gläubiger

1) Für diee Art der Befriedigung Unger a. a. O. S. 184 Anm. 17
sreilich verbunden mit einem weit ausgedehnten Rückgriffsrecht der
Gläubiger untereinander.

?) Vergl. Motive zur Konkursordnung in Hahns Materialien
Vd. IV.; S. 399:

3) Ueber die etwaigen Nachteile des Konkures vergl. Motive
Bd. V S. 654, 655 und Bernhöft a. a. O. S. 104, 105.

1) Kein Aufgebotsverfahren ist erforderlich bei Geringfügigkeit des
Nachlasses (§ÿ 1980 Ab. 2).
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außerhalb des Konkures zu vollziehen, nämlich dann, wenn
wegen Geringfügigkeit der Masse ein Konkurs nicht thunlich
wäre und falls die Ueberchuldung des Nachlasses lediglich
auf Vermächtnien und Auflagen beruht. Dann darf der
Erbe die Gläubiger befriedigen, o wie sich melden, aus-
genommen sind nur die Vermächtnisnehmer und Pflichtteils-
berechtigten. Diee soll der Erbe so berichtigen, wie sie im
Falle des Konkures zur Berichtigung kommen würden. Dies
hat folgende Konsequenzen. Der Erbe darf die Vermächtnisse
und Pflichtteilsrechte clbstvertändlich erst nach den eigent-
lichen Gläubigern befriedigen; er darf ferner Vermächtnisse
erst nach den Pflichtteilsrechten berichtigen; chließlich muß er
alle Vermächtnisse gleichmäßig kürzen, inofern nicht der Erb-
laer in Bezug auf diee Kürzung einzelnen Vermächtnissen
einen Vorrang vor den anderen bestimmt hat.1) ?) Zugleich
it dem Erben, im Falle lediglich durch Vermächtnisse die
Ueberchuldung herbeigeführt ist, das Recht gegeben, nicht mit
den Nachlaßachen haften zu müssen; es ist ihm vielmehr
gelattet, durch Hingabe des Wertes die Gläubiger abzu-
finden. s)

Im Anschluß hieran muß noch erwähnt werden, daß
unter gewissen Vorausetzungent eine noch weitergehende bc-
ondere Art der bechräukten Haftung eintritt. Dies ist der
Fall gegenüber den im Aufgebotsverfahren ausgechloenen
beziehungsweie den den ausgeschloenen Gläubigern gleich-
stehenden Gläubigern ') und ferner noch dann, wenn der
Nachlaßkonkurs durch Zwangsvergleich oder Austeilung der

1) Nämlich gemäß § 2189.
?) Vergl. § 205 k K.-O. Denkschrift S. 368.

z) § 1992, cf. Denkschrift S. 267.
1) $§ 1973, 1974. Das Gesetz kenn! nämlich gemäß § 1974 auch

eine Art stillchweigendes Aufgebot, indem auch, falls ein solches nicht
tattgefunden hat, ein erst nach b Jahren nach dem Erbfalle sich meldender
Gläubiger einem ausgechloenen gleichteht, wofern er nicht dem Erben
bekannt war. Vergl. hierzu Denlkschr ft S. 271.
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Masse beendigt it und dem Erben noch ein Ueberchuß ge-
blieben it. !)

Es entspricht der Billigkeit, daß ein Erbe, welcher alle
Sicherungsmaßregeln, die das Gesetz im Interee der Gläu-
biger vorchreibt, getroffen hat, oder der mit ziemlicher Sicher-
heit ein Auflreten neuer Gläubiger als ausgechloen betrachten
darf, durch die Rücksicht auf etwaige troßdem unbekannt ge-
bliebener Gläubiger, in der vollfreien auch nicht mehr obliga-
torich bechränkten Dispoitionsgewalt über den Nachlaß nicht
verhindert werden darf. Es muß dem Erben nunmehr ge-
tattet ein, nach eignem Ermessen frei zu verfügen, ohne wie
onst den Gläubigern über die Nützlichkeit einer Dispositionen
Rechenschaft chuldig zu sein. Im anderen Falle würde auf
unabehbare Zeit der Nachlaß ein gebundenes Vermögen bleiben.
Hieraus ergiebt ich naturgemäß, daß der Erbe nur in o
weit noch zu haften braucht, „als der Nachlaß durch Befriedi-
gung der nicht ausgechloenen Gläubiger nicht erchöpft
wird“,?) d. h. nur so weit, als ihm ein Neberchuß aus dem
Nachlaß verblieben it, und auch hiermit nur o weit, als er
thatächlich noch bereichert it. Das Nichtvorhandenein dieser
Voraussetzungen zn erweien oll freilich Sache des Erben
ein.s)

Ergiebt sich danach ein Ueberchuß, mit dem der Erbe
zu haften hat, o soll er dieen im Wege der Zwangsvoll-
streckung an den sich gerade meldenden Gläubiger nach den

1) § 1989. Vorausgesetzt wird hierbei natürlich, daß der Erbe
nicht vor dem Konkure bereits unbeschränkt haftete. ck. § 2013.

?) Zugleich soll die rechtskräftige Verurteilung des Erben zur
Vefriedigung eines ausgechloenen Gläubigers einem andern Gläubiger
gegenüber wie die Befriedigung wirken. § 1973, Ab. 2.

Q

3) Dies ergiebt die Faung des § 1973 Ab. 1. Nach dem ersten
(Entwurf hatten die Beweislast die Gläubiger, weil die Errichtung eines
Inventars Voraussetzung für das Aufgebotsverfahren war, was nach
dem II. Entwurf nicht der Fall war. Vergl. Reet, die zweite Leung
eines bürgerlichen Geeyßbuches für das deutche Reich unter Gegenüber-
lelluung der ersten Lesung S. 290, Anm. 5.
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Vorschriften über ungerechtfertigte Bereicherung herauszugeben
gehalten sein. Er hat aber auch hier das Recht, die Heraus-
gabe der Nachlaßachen durch Hingabe des Wertes abzu-
wenden.!)

Selbstvertändlich kann der Erbe an eine bestimmte
Reihenfolge in der Befriedigung der sich nachträglich melden-
den Gläubiger nicht wohl gebunden sein. Dagegen oll er,
soweit noch angängig, selbt ausgechloene Gläubiger vor
Verbindlichkeiten aus Vermächtnissen, Pflichtteilsrechten und
Auflagen zu befriedigen. ?)

EDG

1) § 1973 Ab. 2.
?) § 1973.



Zum Schluß kann ich es mir nicht veragen Herrn
Profeor Dr. Bernh öft in Rotock für die liebenswürdige
Beihülfe zu vorstehender Arbeit meinen herzlichten Dank
auszuprechen.

O. RKuhlmey, Referendar.
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